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2026/0125 (NLE) 

Vorschlag für einen 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES 

zur Änderung des Durchführungsbeschlusses vom 13. Juli 2021 zur Billigung der 
Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Portugals 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,  

gestützt auf die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität1, insbesondere auf 
Artikel 20 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nachdem Portugal am 22. April 2021 seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan 
(im Folgenden „RRP“) übermittelt hatte, legte die Kommission dem Rat ihre positive 
Bewertung vor. Am 13. Juli 2021 billigte der Rat die positive Bewertung mit einem 
Durchführungsbeschluss (im Folgenden „Durchführungsbeschluss des Rates vom 
13. Juli 2021“)2. Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 wurde 
durch die Durchführungsbeschlüsse des Rates vom 17. Oktober 20233, 8. Oktober 
20244, 13. Mai 20255, 29. September 20256 und 12. Dezember 20257 geändert. 

(2) Am 31. März 2026 ersuchte Portugal gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2021/241 die Kommission, eine Änderung des Durchführungsbeschlusses des 
Rates vom 13. Juli 2021 vorzuschlagen, da der RRP aufgrund objektiver Umstände 
teilweise nicht mehr durchführbar sei. Aus diesem Grund legte Portugal einen 
geänderten RRP vor. 

Änderungen auf der Grundlage von Artikel 21 der Verordnung (EU) 2021/241  

(3) Die Änderungen am RRP, die Portugal aufgrund objektiver Umstände eingereicht hat, 
betreffen 92 Maßnahmen.  

(4) Portugal erklärte, dass zwei Maßnahmen aufgrund unvorhergesehener technischer 
Schwierigkeiten nicht mehr durchführbar seien. Dies betrifft die Maßnahmen C21-i09 

 
1 ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj. 
2 ST 10149/21 INIT; ST 10149/21 ADD 1 REV 1. 
3 ST 13351/23 INIT; ST 13351/23 ADD 1 REV 1. 
4 ST 13497/24 INIT; ST 13497/24 ADD 1. 
5 ST 8055/25 INIT; ST 8055/25 ADD 1. 
6 ST 12491/25 INIT; ST 12491/25 ADD 1. 
7 ST 15796/25 INIT; ST 15796/25 ADD 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2026;Nr:0125;Code:NLE&comp=0125%7C2026%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/241;Year2:2021;Nr2:241&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2021/241;Year3:2021;Nr3:241&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/241;Year2:2021;Nr2:241&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2021/241;Year3:2021;Nr3:241&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/241;Year2:2021;Nr2:241&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:57;Day:18;Month:2;Year:2021;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/241;Year2:2021;Nr2:241&comp=
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10149/21;Nr:10149;Year:21&comp=10149%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10149/21;Nr:10149;Year:21&comp=10149%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13351/23;Nr:13351;Year:23&comp=13351%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13351/23;Nr:13351;Year:23&comp=13351%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13497/24;Nr:13497;Year:24&comp=13497%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13497/24;Nr:13497;Year:24&comp=13497%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8055/25;Nr:8055;Year:25&comp=8055%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8055/25;Nr:8055;Year:25&comp=8055%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12491/25;Nr:12491;Year:25&comp=12491%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12491/25;Nr:12491;Year:25&comp=12491%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15796/25;Nr:15796;Year:25&comp=15796%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15796/25;Nr:15796;Year:25&comp=15796%7C2025%7C


DE 2  DE 

(Zentrale Anlaufstelle für die Genehmigung und Überwachung von Projekten im 
Bereich erneuerbare Energien) und C21-i14 (Schnellbus Braga). Auf dieser Grundlage 
beantragte Portugal die Streichung dieser Maßnahmen. Der Durchführungsbeschluss 
des Rates vom 13. Juli 2021 sollte entsprechend geändert werden. 

(5) Portugal erklärte ferner, dass 24 Maßnahmen aufgrund von Naturkatastrophen, 
unvorhergesehenen technischen Schwierigkeiten oder mangelnder Nachfrage teilweise 
nicht mehr durchführbar seien. Dies betrifft die Maßnahmen C01-i01 (Medizinische 
Grundversorgung mit besserer Abdeckung), C01-i02 (Nationales Netz für integrierte 
kontinuierliche Pflege und nationales Netz für Palliativpflege), C01-i03 
(Unterstützung der Reform der psychischen Gesundheitsfürsorge), C01-i05-RAM 
(Unterstützung des regionalen Gesundheitsdienstes Madeiras), C02-i02 (Nationaler 
Zuschuss für Not- und befristete Unterkünfte), C03-i02 (Barrierefreiheit 360°), C05-
i04-RAA (Rekapitalisierung der Unternehmen auf den Azoren), C05-i07-RAM 
(Kapitalisierungsinstrumente für Unternehmen auf Madeira), C05-i15-RAA 
(Beteiligungsfonds für die Rekapitalisierung von Unternehmen auf den Azoren), C06-
i01 (Modernisierung der Berufsbildungseinrichtungen), C06-i06 (Kapazitäten in der 
Wissenschaft), C06-i09 (Neue oder renovierte Schulen), C07-i00 (Ausbau des 
Ladenetzes für Elektrofahrzeuge), C07-i02 (Fehlende Verbindungen und Erhöhung der 
Kapazität des Netzes) C07-i06 (Gewerbegebiete), C09-i03-RAM (Plan für 
Wassereffizienz und Versorgungs- und Bewässerungssysteme auf Madeira), C10-i02 
(Ökologischer und digitaler Wandel und Sicherheit in der Fischerei), C10-i07 
(Umweltfreundliche Schifffahrt), C13-i02 (Energieeffizienz in Regierungsgebäuden 
oder öffentlichen Gebäuden), C16-i02 (Digitaler Wandel von Unternehmen), C16-i03 
(Katalysator für den digitalen Wandel von Unternehmen), C17-i02 (Modernisierung 
der Informationssysteme der Steuer- und Zollverwaltung für die Besteuerung 
ländlicher Grundstücke), C19-i01 (Neugestaltung öffentlicher und konsularischer 
Dienste), C21-i13-RAM (Dekarbonisierung des Verkehrs). Auf dieser Grundlage 
beantragte Portugal eine Änderung dieser Maßnahmen. Der Durchführungsbeschluss 
des Rates vom 13. Juli 2021 sollte entsprechend geändert werden. 

(6) Gemäß den Ausführungen Portugals wurden 20 Maßnahmen geändert und durch 
bessere Alternativen ersetzt, damit die ursprünglichen Ziele erreicht werden. Dies 
betrifft die Maßnahmen C01-i04 (Modernisierung und Renovierung von 
Krankenhäusern und Ausstattung von Krankenhäusern), C02-i03-RAM 
(Sozialwohnungen in der Autonomen Region Madeira), C02-i05 (Bestand an 
erschwinglichem öffentlichem Wohnraum), C05-i05-RAA (Wirtschaftliche Erholung 
der Landwirtschaft auf den Azoren), C05-i08 (Mehr digitale Wissenschaft), C06-i03 
(Anreiz für Erwachsene), C06-r14 (Reform der beruflichen Aus- und Weiterbildung), 
C08-i03 (Anlegen von Waldstrukturen zur Kontrolle von Brennmaterial – Primärnetz), 
C09-i01 (Regionalplan für Wassereffizienz – Algarve), C09-i05 (Photovoltaikpark 
Alqueva), C12-i02 (Recycling und Verwertung von Abfällen), C14-i03-RAA 
(Energiewende auf den Azoren), C18-r33 (Wirtschaftliche Gerechtigkeit und 
Rahmenbedingungen für Unternehmen), C18-i01 (Wirtschaftliche Gerechtigkeit und 
Rahmenbedingungen für Unternehmen), C19-i05-RAM (Digitaler Wandel der 
öffentlichen Verwaltung Madeiras), C19-i06-RAA (Digitaler Wandel der öffentlichen 
Verwaltung auf den Azoren), C20-i02-RAA (Digitale Bildung (Azoren)), C21-i04-
RAM (Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden oder Gebäuden der regionalen 
Verwaltung auf Madeira), C21-i03 (Ausgeweitete Maßnahme: Energieeffizienz in 
vom Dienstleistungssektor genutzten Gebäuden), C21-i17 (Zuschussregelung für 
erneuerbaren Wasserstoff und erneuerbare Gase). Auf dieser Grundlage beantragte 
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Portugal eine Änderung dieser Maßnahmen. Der Durchführungsbeschluss des Rates 
vom 13. Juli 2021 sollte entsprechend geändert werden.  

(7) Portugal gab an, dass 35 Maßnahmen geändert worden seien, um bessere Alternativen 
zur Verringerung des Verwaltungsaufwands und zur Vereinfachung des 
Durchführungsbeschlusses des Rates einzuführen, mit denen die Ziele dieser 
Maßnahmen weiterhin erreicht würden. Dies betrifft die Maßnahmen C01-i10 
(Programm für die technologische Modernisierung des Nationalen 
Gesundheitsdienstes), C01-i11-RAA (Modernisierung und Neuqualifizierung des 
Regionalen Gesundheitsdienstes), C02-i07-RAA (Infrastruktur für Wohngrundstücke), 
C03-i01 (Neue Generation von Ausrüstung und sozialen Maßnahmen), C03-i03-RAM 
(Soziale Maßnahmen in der Autonomen Region Madeira), C03-i04-RAA (Regionale 
Strategie zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung – Netze zur sozialen 
Unterstützung (ARA)), C03-i06 (Soziale Interventionen in benachteiligten 
Gemeinschaften in den Metropolregionen Lissabon und Porto), C03-r38 
(Vereinfachung des Sozialversicherungssystems), C04-i01 (Kulturnetze und digitaler 
Wandel), C04-i02 (Kulturerbe), C05-i03 (Forschungs- und Innovationsagenda für 
nachhaltige Landwirtschaft, Ernährung und Agroindustrie [Innovationsagenda für die 
Landwirtschaft 2030]), C05-i11 (Ausweitung (Scale-up): Mobilisierung und grüne 
Agenden/Allianzen für Unternehmensinnovationen (Darlehen)), C05-i13 
(Wissenschaftliche Forschungseinheiten), C06-i05-RAA (Erwachsenenbildung und 
lebenslanges Lernen (ARA)), C07-i05-RAA (Logistikkreisläufe – Regionales Netz der 
Azoren), C07-i03 (Grenzüberschreitende Verbindungen und Zugänglichkeit von 
Gewerbegebieten), C08-i01 (Landschaftstransformation in gefährdeten Waldgebieten), 
C10-i04-RAA („Cluster do Mar dos Açores“), C10-i05-RAA (Energiewende, 
Digitalisierung und Verringerung der Umweltauswirkungen im Fischerei- und 
Aquakultursektor), C10-i06-RAM (Meerestechnologien), C12-01 (Bioökonomie), 
C12-r39 (Kreislaufwirtschaft und Abfallbewirtschaftung), C13-i01 (Energieeffizienz 
in Wohngebäuden), C13-i03 (Energieeffizienz in Gebäuden, die vom 
Dienstleistungssektor genutzt werden), C15-i08 (Ausbau des Porto Metro Netzes – 
Casa da Música-Santo Ovídio, Bauphase), C16-i04 (Industrie 4.0), C16-i05-RAA 
(Digitale Kapazität und digitaler Wandel von Unternehmen auf den Azoren), C16-i06-
RAM (Unternehmen 4.0), C17-r40 (Vereinfachung des Steuersystems), C19-i03 
(Stärkung des allgemeinen Cybersicherheitsrahmens), C19-i07 (Stärkung der 
öffentlichen Verwaltung zur Schaffung öffentlichen Mehrwerts), C19-i08 (Intelligente 
Gebiete), C20-i03-RAM (Beschleunigung der Digitalisierung der Bildung in der 
ARM), C21-r48 (Vereinfachung des Rechts- und Regulierungsrahmens für Projekte 
im Bereich erneuerbare Energien), C21-i16 (Standseilbahn Nazaré). Auf dieser 
Grundlage beantragte Portugal eine Änderung dieser Maßnahmen. Der 
Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 sollte entsprechend geändert 
werden. 

(8) Nach der Streichung und der Herabsetzung des Umsetzungsgrades von Maßnahmen 
nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2021/241 beantragte Portugal, die durch die 
Maßnahmenstreichung und die Herabsetzung des Umsetzungsgrades frei gewordenen 
Ressourcen dazu zu nutzen, eine neue Maßnahme hinzuzufügen. Dies betrifft die 
Maßnahme C01-i13 (Medizinische Grundversorgung – Gesundheitszentren). Darüber 
hinaus beantragte Portugal, den Umsetzungsgrad von zehn Maßnahmen zu erhöhen. 
Dies betrifft die Maßnahmen C05-i14 (Unternehmensinnovation), C05-i06 
(Kapitalausstattung von Unternehmen und finanzielle Widerstandsfähigkeit/Banco 
Português de Fomento), C08-i05 (Programm „Weitere Forstwirtschaft“), C10-i01 
(Blue Hub, Infrastrukturnetz für die blaue Wirtschaft), C14-i04 (Zuschussregelung für 
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Wasserstoff und erneuerbare Gase), C15-i06 (Digitalisierung des Schienenverkehrs), 
C19-i04 (Effiziente, sichere und gemeinsame kritische digitale Infrastruktur), C21-i02 
(Ausgeweitete Maßnahme: Energieeffizienz in Wohngebäuden), C21-i18 (Regelung 
zur Förderung der Netzflexibilität und -speicherung), C21-i11-RAM (Anreizsystem 
für die Erzeugung und Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen auf 
Madeira und Porto Santo). Auf dieser Grundlage beantragte Portugal, den 
Umsetzungsgrad von zehn Maßnahmen zu erhöhen und eine neue Maßnahme 
hinzuzufügen. Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 sollte 
entsprechend geändert werden. 

Zuordnung der Etappenziele und Zielwerte 

(9) Die Zuordnung der Etappenziele und Zielwerte zu den verschiedenen Tranchen sollte 
geändert werden, um den Änderungen des RRP und dem von Portugal vorgelegten 
vorläufigen Zeitplan Rechnung zu tragen. 

Berichtigung redaktioneller Fehler 

(10) Im Text des Durchführungsbeschlusses des Rates wurden vier redaktionelle Fehler 
festgestellt, die drei Zielwerte und eine Maßnahme im Rahmen von vier Komponenten 
betreffen. Der Durchführungsbeschluss des Rates sollte geändert werden, um diese 
redaktionellen Fehler zu berichtigen, da aufgrund dieser Fehler der Inhalt des der 
Kommission am 26. Mai 2023 vorgelegten RRP nicht wie zwischen der Kommission 
und Portugal vereinbart zum Ausdruck kommt. Diese redaktionellen Fehler betreffen 
den Zielwert 1.40 der Maßnahme C01-i04 (Modernisierung und Renovierung von 
Krankenhäusern und Ausstattung von Krankenhäusern) im Rahmen der Komponente 1 
(Nationaler Gesundheitsdienst), den Zielwert 14.17 der Maßnahme C14-i04 
(Zuschussregelung für Wasserstoff und erneuerbare Gase) im Rahmen der 
Komponente 14 (Wasserstoff und erneuerbare Energien), die Maßnahme C15-i01 
(Erweiterung des Bahnnetzes Lissabon – Rote Linie nach Alcântara, 
Auftragsvergabephase) im Rahmen der Komponente 15 (Nachhaltige Mobilität) und 
den Zielwert 21.32 der Maßnahme C21-i10-RAA (Anreizsystem für den Erwerb und 
die Installation von Speichersystemen für erneuerbare Energie auf den Azoren) im 
Rahmen der Komponente 21 (REPowerEU). Die Durchführung der betreffenden 
Maßnahmen bleibt von diesen Korrekturen unberührt. 

Bewertung durch die Kommission 

(11) Die Kommission hat den geänderten RRP nach den in Artikel 19 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2021/241 festgelegten Kriterien bewertet. 

Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen  

(12) Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe d und Anhang V Kriterium 2.4 der 
Verordnung (EU) 2021/241 ist der geänderte RRP geeignet sicherzustellen, dass keine 
Maßnahme (Einstufung A) zur Durchführung der in dem RRP enthaltenen Reformen 
und Investitionsvorhaben eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des 
Rates8 verursacht (Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen).  

 
8 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die 

Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13, ELI: https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj/eng). 
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(13) Portugal legte für jede der neuen Investitionen eine Bewertung anhand des 
Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen vor. Weitere 
Änderungen der im ursprünglichen RRP enthaltenen Maßnahmen wirken sich nicht 
auf die Bewertung anhand des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen aus. Die übermittelten Informationen lassen den Schluss zu, dass 
der geänderte Plan geeignet ist sicherzustellen, dass keine Maßnahme eine erhebliche 
Beeinträchtigung im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht. 

Beitrag zu den REPowerEU-Zielen 

(14) In Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe da und Anhang V Kriterium 2.12 der 
Verordnung (EU) 2021/241 dürfte das REPowerEU-Kapitel in hohem Maße 
(Einstufung A) wirksam zur Energieversorgungssicherheit, zur Diversifizierung der 
Energieversorgung der Union, zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger und 
mehr Energieeffizienz, zu einer Aufstockung der Energiespeicherkapazitäten oder zur 
erforderlichen Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen vor 2030 
beitragen.  

(15) Aus dem REPowerEU-Kapitel werden zwei Maßnahmen gestrichen (C21-09 (Zentrale 
Anlaufstelle für die Genehmigung und Überwachung von Projekten im Bereich 
erneuerbare Energien) und C21-i14 (Schnellbus Braga)) und die Zuschussregelung für 
erneuerbare Gase (C21-i17) wurde zur Vereinfachung mit den Förderregelungen im 
Rahmen der Komponente 14 (C14-i04) zusammengeführt. Gleichzeitig werden einige 
Maßnahmen ausgeweitet, wie z. B. C21-i02 (Energieeffizienz von Wohngebäuden) 
und C21-i18 (Regelung zur Förderung der Netzflexibilität und -speicherung).  

Beitrag zum ökologischen Wandel, einschließlich der Erhaltung der biologischen Vielfalt 

(16) Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe e und Anhang V Kriterium 2.5 der 
Verordnung (EU) 2021/241 enthält der geänderte RRP Maßnahmen, die weitgehend 
(Einstufung A) zum ökologischen Wandel, einschließlich der Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, oder zur Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen. Die Maßnahmen zur Unterstützung der 
Klimaschutzziele machen einen Betrag aus, der 37,93 % der Gesamtzuweisung des 
geänderten RRP und 99,31 % der veranschlagten Gesamtkosten der Maßnahmen im 
REPowerEU-Kapitel entspricht (berechnet nach der Methode in Anhang VI der 
Verordnung (EU) 2021/241). Gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2021/241 steht 
der geänderte RRP mit den Informationen im Nationalen Energie- und Klimaplan 
2021-2030 in Einklang.  

(17) Insgesamt führen die Änderungen am RRP Portugals aufgrund der unterschiedlichen 
Klimamarkierungen der erweiterten Maßnahme und der gekürzten Maßnahmen zu 
einem Nettoanstieg des Gesamtbeitrags zum Klimaziel des RRP um 
0,60 Prozentpunkte (von 37,33 % auf 37,93 %). Die im Plan vorgesehenen 
Maßnahmen sind geeignet, die Treibhausgasemissionen zu senken und die Nutzung 
erneuerbarer Energien zu erleichtern und auf diese Weise dazu beizutragen, dass die 
Klimaziele für 2030 und die angestrebte Klimaneutralität der Union bis 2050 erreicht 
werden. 

Beitrag zum digitalen Wandel 

(18) Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe f und Anhang V Kriterium 2.6 der 
Verordnung (EU) 2021/241 enthält der geänderte RRP Maßnahmen, die weitgehend 
(Einstufung A) zum digitalen Wandel oder zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen beitragen. Die Maßnahmen zur Unterstützung der 
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Digitalisierungsziele machen einen Betrag aus, der 22,32 % der Gesamtzuweisung des 
geänderten RRP entspricht (berechnet nach der Methode in Anhang VII der genannten 
Verordnung). 

(19) Insgesamt führen die Änderungen am RRP Portugals aufgrund der unterschiedlichen 
digitalen Markierungen der erweiterten Maßnahme und der gekürzten Maßnahmen zu 
einem Nettorückgang des Gesamtbeitrags zum Digitalisierungsziel des RRP um 
0,48 Prozentpunkte (von 22,80 % auf 22,32 %). Der geänderte RRP trägt weiterhin 
erheblich zum digitalen Wandel bei, unter anderem durch die zunehmende 
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und der Unternehmen, den Ausbau der 
digitalen Dienste für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen sowie Investitionen in 
elektronische Gesundheitsdienste und die Digitalisierung des Verkehrssektors. 

Kosten 

(20) Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe i und Anhang V Kriterium 2.9 der 
Verordnung (EU) 2021/241 ist die im geänderten RRP angegebene Begründung für 
die Höhe der geschätzten Gesamtkosten des RRP in mittlerem Maße (Einstufung B) 
angemessen und plausibel, steht im Einklang mit dem Grundsatz der Kosteneffizienz 
und entspricht den erwarteten volkswirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen. 

(21) Portugal hat für die im geänderten RRP enthaltenen geänderten und neuen 
Investitionen einzelne Kostenschätzungen vorgelegt, die auf einer Senkung bzw. 
Erhöhung im jeweiligen Verhältnis und einer Reihe von untermauernden Quellen 
beruhen. Die vorgelegten Kostenangaben sind größtenteils hinreichend detailliert und 
fundiert. Portugal legte Kostenschätzungen und -annahmen vor, die Beschreibungen 
und Erläuterungen der wichtigsten Faktoren und Änderungen der Kosten der 
geänderten Maßnahmen und ihrer Verhältnismäßigkeit enthalten. Die Bewertung der 
Kostenschätzungen und Belege zeigt, dass die meisten Kosten der neuen und 
geänderten Maßnahmen gut begründet, angemessen und plausibel sind. Darüber 
hinaus hat Portugal hinreichende Informationen und Nachweise dafür vorgelegt, dass 
der Betrag der veranschlagten Gesamtkosten nicht durch eine bereits existierende oder 
geplante Finanzierung durch die Union gedeckt ist. Schlussendlich stehen die 
veranschlagten Gesamtkosten des RRP mit dem Grundsatz der Kosteneffizienz im 
Einklang und entsprechen den erwarteten nationalen volkswirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen. 

Sonstige Bewertungskriterien 

(22) Aus Sicht der Kommission haben die von Portugal vorgelegten Änderungen keinen 
Einfluss auf die im Durchführungsbeschluss des Rates ST 10149/21 vom 13. Juli 2021 
zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Portugals enthaltene 
positive Bewertung im Hinblick auf die Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und 
Kohärenz des RRP auf Basis der in Artikel 19 Absatz 3 Buchstaben a, b, c, db, g, h, j 
und k festgelegten Bewertungskriterien. 

Maßnahmen zur Unterstützung von Investitionen, die zu den Zielen der Plattform für 
strategische Technologien für Europa (STEP) beitragen 

(23) Gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform 
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„Strategische Technologien für Europa“ (STEP)9,  hat Portugal Projekte, denen nach 
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/795 ein Souveränitätssiegel zuerkannt 
wurde, als vorrangig erachtet. Portugal war jedoch der Ansicht, dass kein Projekt mit 
einem Souveränitätssiegel in den geänderten RRP aufgenommen werden sollte, da 
Teile dieser Projekte bereits Mittel aus anderen europäischen Quellen als der Aufbau- 
und Resilienzfazilität gesichert hatten. Darüber hinaus könnten Projekte mit einem 
Souveränitätssiegel, die noch keine Mittel gesichert haben, im Rahmen der neuen 
Maßnahme C05-i14 (Unternehmensinnovation) im überarbeiteten RRP finanziert 
werden. 

Positive Bewertung 

(24) Nachdem die Kommission den geänderten RRP positiv bewertet und festgestellt hat, 
dass der Plan die in der Verordnung (EU) 2021/241 festgelegten Bewertungskriterien 
gemäß Artikel 20 Absatz 2 und Anhang V der genannten Verordnung in 
zufriedenstellender Weise erfüllt, sollten die zur Durchführung des geänderten RRP 
erforderlichen Reformen und Investitionsvorhaben, die einschlägigen Etappenziele, 
Zielwerte und Indikatoren sowie der Betrag festgelegt werden, der von der Union für 
die Durchführung des geänderten RRP bereitgestellt wird. 

Finanzieller Beitrag 

(25) Die geschätzten Gesamtkosten des geänderten RRP Portugals belaufen sich auf 
21 905 333 169 EUR. Da die geschätzten Gesamtkosten des geänderten RRP den 
aktualisierten finanziellen Beitrag, der Portugal maximal zur Verfügung steht, 
übersteigen, sollte der nach Artikel 4a der Verordnung (EU) 2021/1755 des 
Europäischen Parlaments und des Rates10 sowie Artikel 20 Absatz 4 und Artikel 21a 
Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/241 festgelegte finanzielle Beitrag, der Portugal 
für den geänderten RRP zugewiesen wird, 16 325 113 960 EUR betragen. Daher bleibt 
der Portugal zur Verfügung gestellte finanzielle Beitrag unverändert. 

Darlehen 

(26) Die Portugal in Form von Darlehen zur Verfügung gestellte Unterstützung in Höhe 
von 5 580 219 209 EUR bleibt unverändert.  

(27) Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 sollte entsprechend geändert 
werden. Der Klarheit halber sollte der Anhang des Durchführungsbeschlusses des 
Rates vom 13. Juli 2021 vollständig ersetzt werden. 

(28) Dieser Beschluss sollte das Ergebnis von Verfahren zur Vergabe von Unionsmitteln 
im Rahmen anderer Unionsprogramme als der Fazilität sowie möglicher Verfahren im 
Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung des Funktionierens des Binnenmarkts, 
insbesondere von Verfahren nach Maßgabe der Artikel 107 und 108 AEUV, unberührt 

 
9 Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur 

Einrichtung der Plattform „Strategische Technologien für Europa“ (STEP) und zur Änderung der 
Richtlinie 2003/87/EG und der Verordnungen (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, 
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 
2021/697 und (EU) 2021/241 (ABl. L 2024/795, 29.2.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj). 

10 Verordnung (EU) 2021/1755 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 2021 zur 
Einrichtung der Reserve für die Anpassung an den Brexit (ABl. L 357 vom 8.10.2021, S. 1, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj). 
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lassen. Er enthebt die Mitgliedstaaten keinesfalls ihrer Pflicht, etwaige staatliche 
Beihilfen gemäß Artikel 108 AEUV bei der Kommission anzumelden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1  
Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans 

Die Bewertung des geänderten RRP Portugals auf der Grundlage der in Artikel 19 Absatz 3 
der Verordnung (EU) 2021/241 genannten Kriterien wird gebilligt.  

Artikel 2  
Änderungen 

Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 zur Billigung der Bewertung des 
Aufbau- und Resilienzplans Portugals wird wie folgt geändert:  

Der Anhang des Durchführungsbeschlusses des Rates vom 13. Juli 2021 zur Billigung der 
Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Portugals erhält die Fassung des Anhangs des 
vorliegenden Beschlusses. 

Artikel 3  
Adressat 

Dieser Beschluss ist an die Portugiesische Republik gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG

ABSCHNITT 1: REFORMEN UND INVESTITIONEN IM RAHMEN DES AUFBAU-
UND RESILIENZPLANS 

1. Beschreibung der Reformen und Investitionen  

A. KOMPONENTE 1: Nationaler Gesundheitsdienst im Vereinigten Königreich
Mit dieser Komponente des portugiesischen Aufbau- und Resilienzplans werden mehrere 
Herausforderungen angegangen, mit denen das portugiesische Gesundheitssystem derzeit im 
Hinblick auf den derzeitigen und sich wandelnden Bedarf an Gesundheitsversorgung und die 
damit verbundenen Kosten konfrontiert ist. Erstens fallen die negativen demografischen 
Trends Portugals  durch eine beschleunigte Alterung und den sich daraus ergebenden 
Bedarf an Langzeitpflege gekennzeichnet sind mit sich verändernden Krankheitsmustern, 
einer zunehmenden Belastung durch chronische und degenerative Krankheiten sowie einer 
allmählich zunehmenden Multimorbidität zusammen. Zweitens ist die vermeidbare 
Sterblichkeit in Portugal nach wie vor beträchtlich und die Zahl der gesunden Lebensjahre im 
Alter von 65 Jahren relativ gering. Drittens besteht Spielraum für eine stärkere Fokussierung 
auf Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention in Verbindung mit der Beseitigung der 
Fragmentierung der Gesundheitsdienste und der Lücken beim Zugang zur 
Gesundheitsversorgung. Viertens gehören Selbstzahlungen für die Gesundheitsversorgung zu 
den höchsten in der EU, und die gemeldete finanzielle Belastung durch die medizinische 
Versorgung ist relativ hoch. Schließlich befindet sich der nationale Gesundheitsdienst 
Portugals seit einigen Jahren in einer schwierigen finanziellen Lage. Insbesondere hat Portugal 
eine Erfolgsbilanz bei der wiederholten Rettung öffentlicher Krankenhäuser durch die 
Regierung vorzuweisen, die es nicht geschafft hat, einen systematischen Kreislauf der 
Verschuldung der Krankenhäuser mit Folgewirkungen auf die Lieferkettenbeziehungen zu 
vermeiden. 
Hauptziel der Komponente ist die Stärkung der Reaktionsfähigkeit des nationalen 
Gesundheitsdienstes Portugals, um auf die demografischen und epidemiologischen 
Veränderungen im Land, auf therapeutische und technologische Innovationen und auf die 
steigende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen und die damit verbundenen Kosten zu 
reagieren. Zu diesem Zweck zielt die Komponente darauf ab, die zentrale Rolle der 
medizinischen Grundversorgung innerhalb der Gesamtarchitektur des nationalen 
Gesundheitsdienstes zu stärken, die Langzeitpflege und die psychische Gesundheitsfürsorge 
auszubauen und die Effizienz zu steigern, indem die Reform des Governance-Modells 
öffentlicher Krankenhäuser abgeschlossen und die Digitalisierung der Gesundheitsdienste 
vorangetrieben wird. 
Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zur Stärkung 
der Gesamtausgabenkontrolle, der Kosteneffizienz und einer angemessenen Haushaltsplanung 
mit Schwerpunkt auf einer dauerhaften Verringerung der Zahlungsrückstände in 
Krankenhäusern (länderspezifische Empfehlung 1 von 2019) sowie der länderspezifischen 
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Empfehlung zur Stärkung der Resilienz des Gesundheitssystems und zur Gewährleistung eines 
gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege 
(länderspezifische Empfehlung 1 von 2020). Die Komponente trägt auch zur Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlung bei, die Investitionen auf den ökologischen und digitalen 
Wandel zu konzentrieren (länderspezifische Empfehlung 3 2020). 

Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit 
den Technischen Leitl

dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele 
im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht.

A.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung

Reform RE-r01: Reform der medizinischen Grundversorgung 
Das übergeordnete Ziel der Reform besteht darin, die zentrale Rolle der medizinischen 
Grundversorgung bei der Deckung des Gesundheitsbedarfs der Bevölkerung im Rahmen der 
Gesamtarchitektur des nationalen Gesundheitsdienstes zu stärken. Zu diesem Zweck zielt die 
Reform auf sechs Prioritäten ab: I) Ausbau der Kapazitäten für Vorsorgeuntersuchungen und 
Früherkennung, insbesondere der häufigsten Erkrankungen; Stärkung der Reaktionsfähigkeit 
der Primärversorgung durch die Schaffung proaktiverer Gesundheitszentren mit einem 
erweiterten Dienstleistungsportfolio und erweiterten Interventionsbereichen sowie einer 
stärkeren Integration in andere Versorgungsebenen und durch die Anpassung der Prozesse an 
die individuellen Merkmale der einzelnen Nutzer und den damit verbundenen Lebensweg, die 
Verringerung der hohen Variabilität klinischer Praktiken (auch in Bezug auf die Verschreibung 
ambulanter Medikamente), die Verbesserung der klinischen Überweisung zwischen 
verschiedenen Ebenen der Gesundheitsversorgung und das Streben nach Effizienzgewinnen 
durch die Begrenzung von Doppelleistungen oder die Bereitstellung unwirksamer, 
unzureichender oder geringwertiger Versorgung; Korrektur regionaler und lokaler 
Asymmetrien in Bezug auf Einrichtungen und Ausrüstung, die in der medizinischen 
Grundversorgung zur Verfügung stehen; IV) Unterstützung gemeinschaftsbasierter Reaktionen 
und Schaffung von Unterstützungsprogrammen für Nutzer und ihre Familien unter besserer 
Einbeziehung der Bürger und Gemeinschaften, unter anderem durch Abschluss der 
Übertragung von Zuständigkeiten im Gesundheitsbereich von der Zentralregierung auf die 
lokalen Gebietskörperschaften; Verbesserung der Kompetenzen der Arbeitskräfte im 
Gesundheitswesen, Stärkung der multidisziplinären Teamarbeit und Erhöhung der Zahl der 
Fachkräfte, einschließlich Spezialisten; und vi) die Umsetzung des digitalen Wandels des 
nationalen Gesundheitsdienstes und die Nutzung seines Potenzials zur Modernisierung und 
Vereinfachung der Nutzung von Gesundheitsdiensten. Dadurch sollen mit dieser Reform 
verbesserte Rahmenbedingungen für die damit verbundenen Investitionen in die medizinische 
Grundversorgung geschaffen werden. 
Die Reform besteht in der Umsetzung mehrerer Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit 
folgenden Zielen: I) Ausweitung der Zuständigkeiten und des Interventionsbereichs der 
Gruppen von Gesundheitszentren sowie der Typologie der funktionellen Einheiten, aus denen 
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sie sich zusammensetzen; II) Überprüfung des Rechtsrahmens für die Organisation und 
Funktionsweise funktionaler Einheiten sowie des Systems der Anreize, die für die Elemente, 
aus denen sie bestehen, zu gewähren sind; Entwicklung eines Risikoschichtungsinstruments 
zur Unterstützung der klinischen Governance in den Funktionseinheiten von Gruppen von 
Gesundheitszentren; und iv) Abschluss der Übertragung von Zuständigkeiten im 
Gesundheitsbereich von der Zentralverwaltung auf die Gemeinden. 
Das Etappenziel und die Zielwerte im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform werden 
bis zum 31. Dezember 2023 erreicht. 

Reform RE-r02: Reform der psychischen Gesundheit 
Das übergeordnete Ziel dieser Reform ist die Verbesserung der psychischen Gesundheit in 
Portugal. Zu diesem Zweck ist die Reform in fünf Interventionsachsen gegliedert: 
Deinstitutionalisierung von Patienten, die in psychiatrischen Krankenhäusern oder 
Einrichtungen des sozialen Sektors leben; II) Vervollständigung der nationalen Versorgung mit 
lokalen Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheit in den Bereichen stationäre, 
ambulante und gemeindenahe Versorgung; III) Ausbau des nationalen Netzes für integrierte 
kontinuierliche Pflege mit Schwerpunkt auf der psychischen Gesundheit; IV) Neuorganisation 
der forensischen psychiatrischen Dienste; und v) Umsetzung der regionalen Gesundheitspläne 
für Demenzerkrankungen.
Konkret besteht die Reform in der Überarbeitung des geltenden Gesetzes über psychische 
Gesundheit, in dem die allgemeinen Grundsätze der Politik im Bereich der psychischen 
Gesundheit in Portugal festgelegt werden und die obligatorische Internierung von Menschen 
mit psychischen Störungen geregelt wird, und des Gesetzesdekrets über psychische 
Gesundheit, in dem die Leitprinzipien für die Organisation, Verwaltung und Bewertung von 
Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheit festgelegt werden. Diese 
Rechtsvorschriften werden unter anderem wie folgt geändert: I) Aufnahme der Grundsätze des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in die Rechtsvorschriften; und ii) Stärkung der Autonomie und des soliden Managements 
lokaler Dienste im Bereich der psychischen Gesundheit durch die Einrichtung von Zentren für 
integrierte Verantwortung. Dabei sollen mit dieser Reform verbesserte Rahmenbedingungen 
für die damit verbundenen Investitionen in Dienstleistungen im Bereich der psychischen 
Gesundheit geschaffen werden. 
Die Etappenziele im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform werden bis zum 31. März 
2023 erreicht.
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Reform RE-r03: Abschluss der Reform des Governance-Modells für öffentliche 
Krankenhäuser

Das übergeordnete Ziel der Reform besteht darin, die Effizienz der Krankenhäuser des Nationalen 
Gesundheitsdienstes zu steigern. Zu diesem Zweck zielt sie darauf ab, I) Reform der Organisation 
und internen Verwaltung öffentlicher Krankenhäuser; II) Neukonfiguration des Krankenhausnetzes 
entsprechend der Kapazitätsplanung in Bezug auf die Dienstleistungsnachfrage und das Angebot an 
Humanressourcen und Infrastruktur; Verbesserung der Verknüpfung mit den anderen Elementen des 
nationalen Gesundheitsdienstes, insbesondere mit der primären und psychischen 
Gesundheitsversorgung sowie mit den palliativen und integrierten Netzen für kontinuierliche Pflege; 
IV) Einbeziehung von Angehörigen der Gesundheitsberufe und zwischengeschalteten Strukturen in 
die Verwaltung öffentlicher Krankenhäuser; und v) Konzentration der Antworten auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden.
In die Verwaltungsverträge sind objektive Parameter zur Bewertung der Leistung von 
Krankenhausmanagern aufzunehmen, die sowohl die Qualität der Dienstleistungen als auch die 
finanzielle Lage der öffentlichen Krankenhäuser bewerten. Dies trägt zur Gewährleistung der 
Kohärenz mit den gesundheitspolitischen Prioritäten der Regierung und zu einer besser 
vorhersehbaren Verwaltung der Krankenhausressourcen bei, wobei Autonomie mit einer verstärkten 
Überwachung und Rechenschaftspflicht kombiniert wird. Die überarbeiteten Verwaltungsverträge 
werden schrittweise umgesetzt und entsprechend der Effizienz, der Größe und der geografischen 
Verteilung der öffentlichen Krankenhäuser priorisiert. Darüber hinaus wird die 
Überwachungsfunktion des Gesundheits- und des Finanzministeriums gestärkt, um einen integrierten 
und kohärenten Ansatz für die Bewertung der Leistung von Krankenhäusern und die rechtzeitige 
Korrektur von Abweichungen von den genehmigten Haushaltsplänen zu gewährleisten.
Darüber hinaus wird die zentrale Beschaffung gestärkt, um weitere Effizienzeinsparungen zu 
erzielen, insbesondere durch die Umsetzung der Empfehlungen aus einer kürzlich durchgeführten 
unabhängigen Bewertung. Insbesondere soll die zentrale Beschaffung auf medizinische Ausrüstung 
und Geräte ausgeweitet werden. Darüber hinaus soll die interne Verwaltung der öffentlichen 
Krankenhäuser verbessert werden, insbesondere durch die Einrichtung von Zentren für integrierte 
Verantwortung und die Umsetzung leistungsbezogener Vergütungsregelungen, die für Einheiten 
gelten, die mit solchen Zentren verbunden sind. In diesem Zusammenhang tritt eine umfassende 
Regelung für die Zuweisung von Mitteln an den Nationalen Gesundheitsdienst für Angehörige der 
Gesundheitsberufe in Kraft. 
Die Durchführung der Reform muss bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein.
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Investition RE-C01-i01 Medizinische Grundversorgung mit mehr Antworten
Ziel dieser Investition ist der Ausbau der medizinischen Grundversorgung.  
Die Investition umfasst folgende Initiativen: 

- Erhöhung der nationalen Abdeckung von Screening-Programmen;  

- E xpansion der Interventionsbereiche von Gruppen von Gesundheitszentren

- Renovierung von Einrichtungen und Ausrüstung von Gesundheitszentren

Investition RE-C01-i02 Nationales Netz für integrierte kontinuierliche Pflege und nationales 
Netz für Palliativpflege 

Ziel der Investition ist es, die nationalen Netze für palliative und integrierte kontinuierliche Pflege 
sowohl in Bezug auf die stationäre als auch die ambulante Behandlung sowie die häusliche Pflege zu 
unterstützen. 
Die Investition besteht 

Investition RE-C01-i03 Unterstützung der Reform der psychischen Gesundheit 
Ziel der Investition ist es, die Reaktionsfähigkeit des nationalen Gesundheitssystems im Bereich der 
psychischen Gesundheit zu erweitern. 
Die Investition umfasst Maßnahmen in Bezug auf Einrichtungen, Strukturen und Humanressourcen 
im 
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Investition RE-C01-i04 Modernisierung und Renovierung von Krankenhausbereichen und -
ausrüstungen

Ziel der Investition ist es, einen besseren Zugang der Bevölkerung zur Gesundheitsversorgung zu 
gewährleisten.  

Investition RE-C01-i05-RAM: Unterstützung des regionalen Gesundheitsdienstes Madeiras
Ziel dieser Investition ist es, das regionale Gesundheitssystem der Autonomen Region Madeira zu 
unterstützen. Die Investition umfasst Bau- und Renovierungsprojekte, ein Klassifizierungssystem 
und kommunale Teams für psychische Gesundheit. 

Investition RE-C01-i06 Digitaler Wandel im Gesundheitswesen 
Ziel der Investition ist es, den digitalen Wandel des nationalen Gesundheitsdienstes zu unterstützen.
Die Investition besteht

.  

Investition RE-C01-i07-RAM Digitalisierung des regionalen Gesundheitsdienstes Madeiras
Ziel dieser Investition ist es, die Digitalisierung des regionalen Gesundheitsdienstes Madeiras zu 
fördern. Die Investition besteht in der Anschaffung von Ausrüstung und Software.

Investition RE-C01-i08-RAA: Digitales Krankenhaus auf den Azoren 
Ziel der Investition ist es, die Digitalisierung des Gesundheitsdienstes der Azoren voranzutreiben. 
Die Investition besteht darin, den Bürgerinnen und Bürgern digitalen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung zu bieten. 

Investition RE-C01-i09 Universelles aktives Lebensunterstützungssystem (Universal Active 
Life Support System) 

Ziel der Investition ist es, körperliche Betätigung im Land zu werben. 
Die Investition besteht in der Anschaffung von Fahrradsätzen und in einer Werbekampagne für die 
Vorteile körperlicher Aktivität.

Investition RE-C01-i10 Programm zur Modernisierung der NHS-Technologie 
Ziel dieser Investition ist die Renovierung des Technologieparks des nationalen Gesundheitsdienstes 
(NHS)

Investition RE-C01-i11-RAA: Modernisierung und Neuqualifizierung des regionalen 
Gesundheitsdienstes 

Ziel dieser Investition ist die Modernisierung des regionalen Gesundheitsdienstes der Azoren.  
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Investition RE-C01-i13 Medizinische Grundversorgung 

Ziel dieser Investition ist der Ausbau der medizinischen Grundversorgung.  
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C. KOMPONENTE 3: Soziale Antworten
Portugal steht seit vielen Jahren vor großen demografischen und sozioökonomischen 
Herausforderungen, die durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft wurden. Mit dieser 
Komponente des portugiesischen Aufbau- und Resilienzplans werden die folgenden 
Herausforderungen angegangen: demografische Alterung, Rechte von Menschen mit Behinderungen 
und anderen abhängigen Personen sowie Armut und soziale Ausgrenzung benachteiligter 
Gemeinschaften und Gruppen.  
In diesem Zusammenhang werden mit dieser Komponente strukturpolitische sozialpolitische 
Herausforderungen und der Mangel an sozialen Dienstleistungen für bedürftige 
Bevölkerungsgruppen/Regionen sowohl auf dem portugiesischen Festland als auch in den 
Autonomen Regionen Azoren und Madeira angegangen.  
Die Hauptziele der Komponente sind: Verbesserung der Sozialfürsorgeeinrichtungen und 
Gewährleistung einer besseren territorialen Abdeckung; Stärkung und Erweiterung des Netzes 
sozialer Antworten durch innovative Lösungen, Pilotprojekte und Interventionen; Entwicklung 
neuartiger gemeinschaftsbasierter Unterstützungsmaßnahmen, die zur Förderung einer 
eigenständigen Lebensführung, zur Verhinderung von Abhängigkeit und zur Entwicklung von 
Maßnahmen für eine Nichtinstitutionalisierung im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen beitragen; Gewährleistung des Zugangs 
zu inklusivem Leben und der Teilhabe an Gesellschaft und Wirtschaft für Menschen mit 
Behinderungen; und v) Förderung der Beseitigung der Armut durch die Entwicklung einer 
umfassenden nationalen Strategie mit Schwerpunkt auf den am stärksten gefährdeten und 
benachteiligten Gemeinschaften. 
Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zur Stärkung der 
Resilienz des Gesundheitssystems und zur Gewährleistung des gleichberechtigten Zugangs zu 
hochwertiger Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege (länderspezifische Empfehlung 1 2020). 
Darüber hinaus trägt sie zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zur Verbesserung der 
Wirksamkeit und Angemessenheit des sozialen Sicherheitsnetzes und zur Verbesserung des 
Qualifikationsniveaus der Bevölkerung (länderspezifische Empfehlung 2 von 2019), zur 
Gewährleistung eines ausreichenden Sozialschutzes und einer ausreichenden 
Einkommensunterstützung und zur Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu 
hochwertiger allgemeiner und beruflicher Bildung (länderspezifische Empfehlung 2 von 2020) sowie 
zur Verbesserung der Wirksamkeit des portugiesischen Sozialschutzsystems bei, insbesondere durch 
die Vereinfachung seines Rahmens (länderspezifische Empfehlung 1 von 2022 und 2023). Die 
Komponente unterstützt auch indirekt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zur 
Konzentration von Investitionen auf den ökologischen und digitalen Wandel (länderspezifische 
Empfehlung 3 2020). 
Diese Komponente soll sowohl zum ökologischen als auch zum digitalen Wandel beitragen. Die 
Projekte im Zusammenhang mit dem Bau, dem Ausbau und der Renovierung der Sozialanlagen 
konzentrieren sich auf die Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien für den 
Eigenverbrauch und die Senkung der Energie- und Brennstoffkosten. Umweltdimensionen werden 
berücksichtigt, indem Neubauten mit hohen Energieeffizienzstandards gefördert werden. Darüber 
hinaus müssen die beteiligten Stellen mit emissionsfreien leichten Fahrzeugen ausgerüstet sein. 
Schließlich umfasst diese Komponente Maßnahmen zur verstärkten Nutzung digitaler Instrumente, 
insbesondere durch die Sozialdienste, die ältere Menschen unterstützen, und durch die Regierung 
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durch die Schaffung von IKT-Instrumenten und elektronischen Diensten für Menschen mit 
Behinderungen.  
Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 

keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht. 
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C.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Reform RE-r05: Reform der Versorgung mit Einrichtungen und sozialen Lösungen

Ziel dieser Maßnahme ist der Ausbau, die Modernisierung und die Sanierung des sozialen Netzes und 
der Einrichtungen, die von öffentlichen und privaten sozialen Einrichtungen bereitgestellt werden. 
Die Maßnahme richtet sich an in wirtschaftlicher, sozialer und gesundheitlicher Hinsicht besonders 
gefährdete Gruppen wie Menschen und Familien in Armut oder mit niedrigem Einkommen, ältere 
Menschen und pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderungen sowie Kinder und 
Jugendliche. Darüber hinaus sollen die in dieser Maßnahme vorgesehenen integrierten gesundheits-
und sozialpolitischen Unterstützungsmaßnahmen die Autonomie pflegebedürftiger Personen durch 
ihre Rehabilitation und soziale Wiedereingliederung im Einklang mit dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen1 und der Europäischen 
Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-2030 sowie2 dem Grünbuch zum 
Thema Altern Förderung von Solidarität und Verantwortung zwischen den Generationen fördern3.  

egelung für die Installation von 
Sozialausrüstung. Das Programm konzentriert sich u. a. auf folgende Maßnahmen: 

- Verbesserung der Sozialfürsorge und der personalisierten Dienstleistungen in 
Altenpflegeheimen (ERPI) nach einer Bedarfsanalyse; 

- Förderung der Lizenzierung und/oder Regularisierung von ERPI außerhalb des offiziellen 
Systems; 

- Überprüfung des Rechtsrahmens für die Lizenzierung sozialer Einrichtungen, 
- Förderung innovativer sozialer Lösungen, z. B. kollaborativer Wohnungsbau in kleinem 

Maßstab;
- Entwicklung eines innovativen Modells der häuslichen Betreuung;
- Stärkung der sozialen Unterstützung für Menschen in sozialer Isolation durch die 

Einrichtung multidisziplinärer Teams und eines Mechanismus zur Erfassung und 
Überwachung sozial schwacher Situationen (soziale Projekte von Radar); 

- Erhöhung des Personalbestands und der Qualität der Erbringung sozialer 
Dienstleistungen, vor allem in Gebieten mit geringer Abdeckung; 

- Stärkung der sozialen Dienste und der Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 
oder pflegebedürftige Menschen sowie Förderung ihrer Autonomie und ihres 
unabhängigen Lebens.

Die Investition RE-C03-
Umsetzung der Reform beitragen.  
Das Etappenziel im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform wird bis zum 31. Dezember 2021 
erreicht. 

Reform RE-r06: Nationale Strategie für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
2021-2025 

1
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Ziel dieser Maßnahme ist es, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen zu erleichtern und zu vertiefen, ihre Autonomie, Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung zu fördern und Chancengleichheit für alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig 
von ihren Fähigkeiten zu gewährleisten.

Diese Reform besteht in der Annahme der nationalen Strategie für die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen 2021-2025. Die Strategie spiegelt die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wider4 und ermöglicht die 
Einleitung einer Reihe von Maßnahmen, wie z. B.: 

- Die Neuformulierung des derzeitigen Rechtsrahmens, wann immer dies erforderlich ist; 
- Neuformulierung des Systems zur Bewertung und Bescheinigung von Behinderungen; 
- Eine umfassende Diagnose von Menschen mit Behinderungen durch die Entwicklung von 

Systemen für die Datenerhebung und für die Überwachung von Indikatoren zur Unterstützung 
der Entscheidungsfindung; 

- Maßnahmen im öffentlichen Raum zur Erleichterung des Zugangs von Menschen mit 
Behinderungen; 

- Anpassung der Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungssysteme für Menschen mit 
Behinderungen; 

- Entwicklung innovativer sozialer Dienste und gemeinschaftsbasierter Ansätze;
- Die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an Sport-, Kultur- und Freizeitaktivitäten.
- Die Ausweitung des Unterstützungsmodells für ein selbstbestimmtes Leben, das Menschen 

mit Behinderungen persönliche Unterstützung bietet;
Investitionen RE-C03-i02: Zugänglichkeit 360° und RE-C03-i05: Plattform und Zugang sowie 
Investition RE-C01-i02 Das nationale Netz für integrierte kontinuierliche Pflege und das nationale 
Netz für Palliativpflege tragen zur Umsetzung der Reform bei. 
Das Etappenziel im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform wird bis zum 31. Dezember 2021 
erreicht. 

Reform RE-r07: Auftragsvergabe für integrierte Unterstützungsprogramme für 
benachteiligte Gemeinschaften in Metropolregionen 

Ziel dieser Maßnahme ist die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in den am stärksten 
benachteiligten Gemeinden der Metropolregionen Lissabon und Porto.  
Diese Reform besteht aus einer Reihe integrierter Pilotmaßnahmen, die nach einer Bewertung und 
Ermittlung spezifischer Bedürfnisse der Gemeinschaft entwickelt werden. Nach dieser 
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Diagnosephase werden die integrierten Maßnahmen konzipiert und konzentrieren sich auf zwei 
Bereiche:  

- Maßnahmen im öffentlichen Raum und in sozialen Infrastrukturen wie Kinderkrippen und 
Grundschulen, Gesundheitseinrichtungen und Einrichtungen für soziale und kulturelle 
Veranstaltungen, Workshops und/oder Schulungen; und 

- Interventionen immaterieller Art zur Förderung des sozialen Zusammenhalts, wie z. B. die 
aktive Einbeziehung der Gemeinschaften in die Gestaltung und Umsetzung, die Förderung 
des Unternehmertums kleiner, lokal ansässiger Unternehmen, die Konzeption von Projekten 
zur Bekämpfung von Schulversagen und Schulabbruch, das Angebot beruflicher Bildung und 
die Förderung des Sports. 

Diese Reform wird im Einklang mit der ersten nationalen Strategie Portugals zur Armutsbekämpfung 
(ENCP) und den darin festgelegten thematischen Maßnahmen für bestimmte Gruppen untermauert 
und strukturiert.  
Die Reform wird durch die Investition RE-C03-

Das Etappenziel im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform wird bis zum 31. Dezember 2021 
erreicht. 

Reform RE-r08: Nationale Strategie zur Bekämpfung der Armut
Ziel dieser Maßnahme ist die Bekämpfung der Armut durch die Entwicklung eines 
multidimensionalen, integrierten, mittel- und langfristigen Ansatzes. 
Die Reform besteht in der Annahme der Nationalen Strategie zur Armutsbekämpfung (ENCP). Die 
Strategie bildet den Rahmen für thematische Interventionen, die auf bestimmte Gruppen, von Kindern 
bis zu älteren Menschen, einschließlich der am stärksten gefährdeten Gruppen, ausgerichtet sind. 
Darin werden die Bedingungen für die Entwicklung und Umsetzung integrierter politischer 
Maßnahmen festgelegt, die sich auf die Besonderheiten der sozialen Ausgrenzung und der Armut auf 
lokaler Ebene konzentrieren. Darüber hinaus wird darin auch die Schaffung eines einheitlichen 
Überwachungsrahmens für armutsbezogene Indikatoren vorgeschrieben.
InvestitionRE-C03-i06 Integrierte Maßnahmen in benachteiligten Gemeinden in den 
Metropolregionen Lissabon und Porto sollen zur Umsetzung der Reform beitragen. 
Das Etappenziel im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform wird bis zum 30. September 
2021 erreicht. 

Investition RE-C03-i01 Neue Generation von Ausrüstung und gesellschaftliche Antworten
Ziel dieser Maßnahme ist der Ausbau sozialer Dienstleistungen.
Diese Investitionen umfassen
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Investition RE-C03-i02 Zugänglichkeit 360
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. 
Diese Investition 

Investition RE-C03-i03-RAM: Soziale Antworten in der Autonomen Region Madeira 
(ARM) 

Ziel dieser Maßnahme ist es, soziale Dienstleistungen in der Autonomen Region Madeira zu 
unterstützen.
Diese Investition besteht im 

Investition RE-C03-i04-RAA: Regionale Strategie zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung Netze zur sozialen Unterstützung (ARA)

Ziel dieser Maßnahme ist die Unterstützung von Sozial- und Bildungsdiensten in der Autonomen 
Region Azoren. 
Diese Investitionen umfassen 

Zugangs zu Sozial- und Bildungsdiensten
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Investition RE-C03-i05 Plattform + Zugang
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 
Die Investition besteht aus einer öffentlichen Website, auf der Informationen über Rechtsvorschriften 
und verfügbare Unterstützung für Menschen mit Behinderungen zusammengefasst und vereinfacht 
werden, und einem Call-Center für die Verdolmetschung der portugiesischen Gebärdensprache. 

Investition RE-C03-i06 Soziale Maßnahmen in benachteiligten Gemeinden in den 
Metropolregionen Lissabon und Porto 

Ziel dieser Maßnahme ist die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in den 
Metropolregionen Lissabon und Porto 
Diese Investition besteht aus einer Reihe von Maßnahmen in öffentlichen Räumen, sozialen und 
sportlichen Infrastrukturen, sozialen Aktivitäten und Wohnungen. 

Investition RE-C03-i07-RAA: Netz von Altenpflegeheimen (ERPI)  
Ziel dieser Maßnahme ist es, ältere Menschen in der Autonomen Region Azoren zu unterstützen. 
Diese Investition besteht in der Erweiterung und Renovierung von Einrichtungen in Pflegeheimen. 

Reform RE-C03-r38: Vereinfachung des Systems der sozialen Sicherheit 

Die Reform besteht darin, dass ein Rechtsakt über die einmalige 
Sozialleistung in Kraft tritt
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D. KOMPONENTE 4: Kultur 
Die Komponente befasst sich sowohl mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit den 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie als auch mit Altlasten, die sich aus einem chronischen 
Mangel an Ressourcen für die Instandhaltung, Renovierung und Modernisierung kultureller Anlagen 
und Ausrüstung ergeben.
Die Hauptziele der Komponente Kultur sind die Renovierung von Gebäuden und nationalen 
Denkmälern, den Schutz handwerklicher Techniken und Berufe; Modernisierung der technologischen 
Infrastruktur und der Kultureinrichtungen; Digitalisierung von Kunstwerken und Kulturerbe; 
Internationalisierung, Modernisierung und digitaler Wandel von Buchhandlungen und Buchverlag. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen bei, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Pandemie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und 
ihre Erholung zu unterstützen (länderspezifische Empfehlung 1 2020); und den Einsatz digitaler 
Technologien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu unterstützen 
(länderspezifische Empfehlung 2 2020).  
Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 
Technischen Leitlinien für die Anwend

keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht. 

D.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Investition RE-C04-i01 Kulturnetze und digitaler Wandel 

Ziel der Maßnahme ist die Modernisierung der technologischen Infrastruktur öffentlicher 
Kultureinrichtungen zur Förderung ihres digitalen Wandels. 

Diese Investition besteht in der  Kultureinrichtungen und

Investition RE-C04-i02 Des Kulturerbes 

Ziel dieser Maßnahme ist die Renovierung von Kultureinrichtungen, die als Kulturerbe eingestuft 
sind.  

Diese Investition besteht aus der
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F. KOMPONENTE 6: Qualifikationen und Kompetenzen

In Portugal hatten 44,5 % der Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren im Jahr 2020 ein niedriges 
Bildungsniveau, was deutlich über dem EU-Durchschnitt von 25,0 % liegt. Darüber hinaus ist der 
Anteil der Bevölkerung, der über grundlegende digitale Kompetenzen verfügt oder das Internet noch 
nie genutzt hat, sehr hoch. Ebenso sind die Segmentierung des Arbeitsmarktes und das 
geschlechtsspezifische Ungleichgewicht bei Löhnen und Karrierechancen nach EU-Standards nach 
wie vor hoch.  
Diese Komponente befasst sich mit zahlreichen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem 
relativ niedrigen Bildungs- und Qualifikationsniveau, der Teilnahme am lebenslangen Lernen, der 
Segmentierung des Arbeitsmarktes, der Beseitigung administrativer Hindernisse im Bereich der stark 
reglementierten Berufe, der Vorbereitung auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Zukunft der Arbeit sowie der Gleichstellung der Geschlechter und der Chancengleichheit.  
Die Ziele der Komponente sind breit angelegt und umfassen Qualifizierung und Weiterbildung, einige 
Engpässe im Unternehmensumfeld, Arbeitsmarktsegmentierung, ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis und Chancengleichheit. In Bezug auf das Produktionspotenzial konzentriert 
sich diese Komponente auf Maßnahmen zur Anhebung des niedrigen Qualifikationsniveaus und zur 
Verbesserung der Teilnahme am lebenslangen Lernen durch die Reform der Systeme der allgemeinen 
und beruflichen Bildung, die Förderung des Wissenstransfers zwischen Universitäten/öffentlichen 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen und den Abbau von Beschränkungen in stark 
reglementierten Berufen bei gleichzeitiger Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei der Erbringung 
von Unternehmensdienstleistungen. Die Komponente umfasst auch Maßnahmen zur Umsetzung 
verschiedener Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte, wie Arbeitsbeziehungen und 
Zugangsrechte von Arbeitnehmern mit atypischen Arbeitsverträgen, finanzielle Unterstützung zur 
Förderung der Inklusion von Arbeitslosen mit dauerhaften hochwertigen Arbeitsplätzen und die 
Entwicklung der portugiesischen Norm für ein Managementsystem für gleiches Entgelt. 
Diese Komponente steht im Einklang mit wichtigen politischen Initiativen der EU wie der 
Europäischen Kompetenzagenda und der Empfehlung des Rates für Weiterbildungspfade: Neue 

 (Empfehlung 2016/C 484/01 des Rates), die Empfehlung des Rates zur 
beruflichen Aus- und Weiterbildung für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und 
Resilienz (Empfehlung 2020/C 417/01 des Rates) und die verstärkte Jugendgarantie sowie die 
Initiativen für den europäischen Bildungsraum und den Europäischen Forschungsraum. 
Die Komponente befasst sich mit den länderspezifischen Empfehlungen, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Pandemie wirksam zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stützen und 
die darauffolgende Erholung zu unterstützen (länderspezifische Empfehlung 1 2020); Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Arbeitsmarktsegmentierung zu ergreifen (länderspezifische Empfehlung 2 von 
2019); Verbesserung des Qualifikationsniveaus der Bevölkerung, insbesondere ihrer digitalen 
Kompetenz, unter anderem durch eine stärkere Ausrichtung der Erwachsenenbildung auf die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes (länderspezifische Empfehlung 2 von 2019); Erhöhung der Zahl der 
Hochschulabsolventen, insbesondere in den Bereichen Wissenschaft und Informationstechnologie 
(länderspezifische Empfehlung 2 2019); den Einsatz digitaler Technologien zu unterstützen, um 
einen gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger allgemeiner und beruflicher Bildung zu 
gewährleisten (länderspezifische Empfehlung 2 2020); Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen (länderspezifische Empfehlung 2 2020); den Schwerpunkt auf eine 
investitionsbezogene Wirtschaftspolitik für Forschung und Innovation zu legen (länderspezifische 
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Empfehlung 3 von 2019); und einen Fahrplan zum Abbau der Beschränkungen in stark 
reglementierten Berufen zu entwickeln (länderspezifische Empfehlung 4 von 2019).
Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 
Technischen Leit

keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht.  

F.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Reform RE-r14: Reform der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
Ziel dieser Reform ist es, die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zu modernisieren, 
um das Bildungs- und Qualifikationsniveau zu erhöhen und die Zahl der Arbeitnehmer, denen 
grundlegende und digitale Kompetenzen fehlen, zu verringern, das 

Reform RE-r15: Reform der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, öffentlicher 
Verwaltung und Unternehmen 

Ziel dieser Reform ist es, Anreize für öffentlich-private Kooperationsvereinbarungen im Rahmen von 
Programmen der allgemeinen und beruflichen Bildung zu schaffen, um den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarkts und dem zweifachen Wandel gerecht zu werden, einschließlich der Entwicklung von 
Postgraduiertenstudiengängen beruflicher Tragweite (professionelle Masterabschlüsse), die 
ausschließlich Studierenden mit vorheriger Berufserfahrung vorbehalten sind, und des Angebots von 
kurzzeitigen tertiären Studiengängen in Polytechnika (sogenannten höheren berufstechnischen 
Studiengängen). 
Die Reform besteht aus: 

- einen Rechtsakt, mit dem spezielle Auswahlverfahren für die Zulassung zur 
Hochschulbildung für Inhaber dualer Sekundarbildungen und spezialisierter künstlerischer 
Kurse eingeführt werden;

- Überprüfung des rechtlichen und institutionellen Rahmens für die Zusammenarbeit von 
Hochschuleinrichtungen mit der öffentlichen Verwaltung und Unternehmen, einschließlich 
Maßnahmen zur

o die interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrichtungen und 
Unternehmen zu fördern sowie erwachsene Studierende anzuziehen und die 
Abdeckung auf Binnengebiete auszuweiten; 

o Kooperationspartnerschaften zur Förderung eines breiten Angebots an 
Hochschullehrgängen, einschließlich Kurzlehrgängen, universitären Lehrgängen, 
Master-Studiengängen und Promotionsstudiengängen;

o in enger Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Einrichtungen das Angebot an 
Kurzzeitkursen für hochqualifizierte Fachkräfte, die von polytechnischen 
Hochschuleinrichtungen verwaltet werden, zu erhöhen;
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o die Unterstützungsbasis der Hochschulbildung weiter zu erweitern, indem der Zugang 
zu Hochschuleinrichtungen für Sekundarschüler aus beruflichen und künstlerischen 
Bereichen erleichtert wird; 

o die Teilnahme an Hochschulkursen in digitalen Bereichen zu verbessern, insbesondere 
durch das Programm Portugal Digital InCoDe2030 in enger Zusammenarbeit mit 
öffentlichen und privaten Einrichtungen;

o in enger Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Einrichtungen modulare 
Schulungen anzuregen, die das kontinuierliche Lernen und den Erwerb neuer 
Kompetenzen mit Microcredentials/Mikrodiplomen fördern;

o Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrichtungen und Laboratorien 
sowie Technologieschnittstellenzentren; 

o Änderung des Rechtsstatus zur Klärung der Bedingungen, unter denen ein externer 
Spezialist Lehr- oder Führungsaufgaben an Hochschuleinrichtungen wahrnehmen 
darf, um die Mobilität zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern; und

o Stärkung des Rechtsrahmens für Konsortien mit geteilter Mittelverwaltung zwischen 
Hochschuleinrichtungen und Unternehmen. 

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. Juni 2021 abgeschlossen sein. 

Reform RE-r16: Abbau von Beschränkungen in stark reglementierten Berufen
Ziel dieser Reform ist es, Beschränkungen in stark reglementierten Berufen abzubauen, vor allem um 
den Wettbewerb bei der Erbringung von Unternehmensdienstleistungen zu fördern. 
Im Jahr 2018 führte die OECD in Zusammenarbeit mit der portugiesischen Wettbewerbsbehörde 
(AdC) eine Bewertung für eine begrenzte Zahl selbstregulierter Berufe wie Rechtsanwälte, 
Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer, Wirtschaftswissenschaftler, 
Apotheker und Ernährungswissenschaftler durch. Auf der Grundlage der durchgeführten Bewertung 
wurde eine Liste von Empfehlungen erstellt. Mit dieser Reform wird Portugal den Empfehlungen der 
OECD und des AdC nachkommen.  
Die Reform umfasst mindestens Folgendes: I) Trennung der Regulierungs- und 
Vertretungsfunktionen in Berufsverbänden; II) die Liste der vorbehaltenen Tätigkeiten zu reduzieren 
(der Zugang zu vorbehaltenen Tätigkeiten darf nur zur Wahrung verfassungsrechtlicher Interessen 
gemäß den Grundsätzen der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit beschränkt werden); III) die 
Beschränkungen in Bezug auf Eigentum und Verwaltung von Unternehmen, die 
Unternehmensdienstleistungen erbringen, aufzuheben, sofern die Führungskräfte die 

Unternehmen im Bereich Unternehmensdienstleistungen zuzulassen.  
Die AdC wird auch beauftragt, einen Bericht über die Wirksamkeit des neuen Gesetzes über 
reglementierte Berufe vorzulegen.  
Die Umsetzung der Reform soll bis 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

Reform RE-r17: Agenda für die Förderung menschenwürdiger Arbeit
Ziel dieser Reform ist es, auf Maßnahmen aufzubauen, die in den letzten Jahren zum Schutz der 
Arbeitnehmerrechte ergriffen wurden (z. B. Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitsmarktsegmentierung und zur Förderung von Tarifverhandlungen).
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Nach der Vorlage des Grünbuchs über die Zukunft der Arbeit durch die Regierung wird diese Reform 
einen Rechtsakt zur Regulierung der Plattformarbeit umfassen, um die neuen Herausforderungen zu 
bewältigen, die sich aus atypischen Arbeitsverhältnissen im Einklang mit den Grundsätzen der 
europäischen Säule sozialer Rechte ergeben. Sie stärkt die Qualität der Arbeitsbeziehungen und 
verbessert den Zugang zu Rechten und sozialem Schutz.  
Die Durchführung der Reform wird bis zum 31. März 2023 abgeschlossen.

Reform RE-r18: Bekämpfung der Ungleichheit zwischen Frauen und Männern
Ziel dieser Reform ist es, die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz zu fördern. 
Die Reform besteht in der Veröffentlichung einer Norm, die Unternehmen Leitlinien für die 
Bewertung ihrer Lohnpolitik im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter an die Hand gibt, 
und im Inkrafttreten eines Rechtsakts, mit dem Unternehmen mit einem geringen 
geschlechtsspezifischen Lohngefälle ein Siegel verliehen wird. Die Durchführung der Reform muss 
bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein. 

Investition RE-C06-i01 Modernisierung der Berufsbildungseinrichtungen 
Ziel dieser Investition ist die Modernisierung der beruflichen Bildung in Portugal
Diese Investitionen umfassen den 

Investition RE-C06-i02 Engagement für nachhaltige Beschäftigung

Ziel der Investition ist es, prekäre Beschäftigungsverhältnisse abzubauen. 

Die Investition besteht in der Unterstützung im Rahmen der Initiative für ein Engagement für 
nachhaltige Beschäftigung, die mit dem Regierungserlass Nr. 38/2022 angenommen wurde.

Investition RE-C06-i03 Anreiz für Erwachsene
Ziel dieser Investition ist es, das Qualifikationsniveau der erwachsenen Bevölkerung zu erhöhen. 

Investition RE-C06-i04 Jugendimpuls  MINKT 
Ziel dieser Maßnahme ist die Unterstützung von  in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Kunst und Technik (MINKT) und

Die Investitionen bestehen in

Investition RE-C06-i05-RAA: Qualifikation Erwachsener und lebenslanges Lernen (ARA)
Ziel dieser ist es, einen Beitrag zur Behebung des  Qualifikationsniveaus in der 
Autonomen Region Azoren zu leisten.  
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Die Investitionen bestehen

Investition RE-C06-i06 Kapazitäten in der Wissenschaft 
Diese Investition zielt darauf ab, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen im Hochschulbereich 
zu fördern.

Investition RE-C06-i07 Mehr digitaler Impuls 
Ziel der Maßnahme ist es, die Attraktivität der Agrarwissenschaften zu erhöhen, 

Medizinwissenschaften und die Ausbildung in 
digitalen Kompetenzen .  
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F.3. Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen) 

Investition RE-C06-i09 Neue oder renovierte Schulen 
Ziel der Maßnahme ist es, einen gleichberechtigten Zugang zu Schulen zu gewährleisten. Die 
Investition besteht im Bau, Schulen

. 
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H. KOMPONENTE 8: Wälder
Die Komponente befasst sich mit folgenden Herausforderungen: der sozioökonomische und 
demografische Rückgang in ländlichen Gebieten, das Vorhandensein ausgedehnter Gebiete ohne 
aktive Bewirtschaftung zur Verhütung von Bränden oder zum Schutz der biologischen Vielfalt und 
das stark fragmentierte private Eigentum an den Flächen. Die Abwanderung der Bevölkerung in die 
großen städtischen Zentren und die fortschreitende Alterung der ländlichen Bevölkerung haben dazu 
geführt, dass ländliche Gebiete und traditionelle primäre Wirtschaftssektoren aufgegeben wurden. 
Dies führte zu einer allmählichen Ausweitung ungeplanter und nicht bewirtschafteter Waldflächen 
mit einer hohen Konzentration der Brennstofflast. Diese Gebiete sind in hohem Maße der Gefahr von 
Bränden im ländlichen Raum ausgesetzt, die zum Verlust von Menschenleben, zu erheblichen 
Schäden an Land und Eigentum sowie zur Zerstörung von Wäldern und der von ihnen erzeugten 
Waren und Dienstleistungen führen können. Portugal ist das südeuropäische Land mit dem größten 
Anteil verbrannter Flächen in ländlichen Gebieten und der höchsten durchschnittlichen Zahl von 
Bränden. Laut dem Europäischen Waldbrandinformationssystem (EFFIS) wurden zwischen 2015 und 
2019 durchschnittlich rund 169 000 Hektar pro Jahr verbrannt.  
Mit dieser Komponente werden folgende Ziele verfolgt:  

- Förderung der aktiven Planung und Bewirtschaftung gefährdeter und ökologisch wertvoller 
land- und forstwirtschaftlicher Flächen; 

- Schutz der biologischen Vielfalt durch Unterstützung der Wiederherstellung land- und 
forstwirtschaftlicher Ökosysteme, insbesondere in verbrannten Gebieten; 

- Beitrag zum territorialen Zusammenhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch 
Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit ländlicher Gebiete; und 

- Erhöhung der Widerstandsfähigkeit dieser Gebiete durch Verringerung des Brandrisikos 
durch wirksame und effiziente Brandverhütung und im Fall von Bränden durch Verringerung 
der Schäden durch wirksame und effiziente Brandbekämpfung.

Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zur Verbesserung der 
Qualität der öffentlichen Finanzen bei, indem wachstumsfördernden Ausgaben Vorrang eingeräumt 
wird (länderspezifische Empfehlung 1 von 2019). Öffentliche Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Modernisierung des Registers ländlicher Grundstücke würden deren angemessene Verwaltung 
fördern und möglicherweise die Wirtschaftstätigkeit in ländlichen Gebieten dynamischer machen. 
Darüber hinaus leistet die Komponente einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen zur Konzentration von Investitionen auf den ökologischen und 
digitalen Wandel unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede (länderspezifische Empfehlung 3 
von 2019 und länderspezifische Empfehlung 3 von 2020).
Diese Komponente soll sowohl zum ökologischen als auch zum digitalen Wandel beitragen. Was die 
grüne Dimension betrifft, so trägt die Komponente unmittelbar zur Anpassung an den Klimawandel 
bei, da sie darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit ländlicher Gebiete gegenüber Bränden zu erhöhen. 
Darüber hinaus trägt die aktive nachhaltige Bewirtschaftung dieser Gebiete zur Verhinderung der 
Bodenerosion, zur Bekämpfung invasiver Arten und Schädlinge sowie zur Kohlenstoffbindung durch 
Wälder bei. Was schließlich die digitale Dimension betrifft, so werden die geplanten Maßnahmen für 
das Katastersystem für Grundeigentum, das Bodenbedeckungsüberwachungssystem (SMOS), 
einschließlich des LiDAR (Light Detection and Ranging) und hochauflösender Satellitenbilder, 
hervorgehoben, da sie elektronische Behördendienste und digitale öffentliche Dienste fördern.
Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 
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Abhilfemaßnahmen ist davon auszugehen, dass 
keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht.  

H.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Reform RE-r19: Landschaftswandel in gefährdeten Waldgebieten 
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Landschaft gefährdeter Waldgebiete mit ausgedehnten Gebieten mit 
nicht bewirtschafteten Monokulturen und einem hohen Brandrisiko umzugestalten, um Brände im 
ländlichen Raum zu verhindern und die Klimaresilienz und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit 
zu erhöhen. 
Diese Reform wird durch die Investition RE-C08-i01 (Landschaftswandel in gefährdeten 
Waldgebieten) umgesetzt. Die Reform besteht aus vier einander ergänzenden Maßnahmen, die im 
Folgenden beschrieben werden:  

- die Planungs- und Verwaltungsprogramme (PRGP);  
- integriertes Landschaftsmanagement (AIGP); 
- ein integriertes Förderprogramm für ländliche Dörfer in Waldgebieten (Village Gated 

Community); und  
- das Programm Emparcelar para Ordenar.  

Die Reform baut auf dem Programm zur Umgestaltung der Landschaft (Programmea de 
Transformação da Paisagem  PTP) auf und unterstützt es mit dem erforderlichen Rechtsrahmen. 
Dieser Rechtsrahmen umfasst mindestens die Rechtsvorschriften für die Umwandlung von 
Landschaften durch Landschaftsplanungs- und -managementprogramme (PRGP) und integrierte 
Landschaftsmanagementgebiete (AIGP), die Rechtsvorschriften zur Genehmigung der Abgrenzung 
gefährdeter Gebiete, für die Landschaftsplanungs- und -managementprogramme und integrierte 
Landschaftsmanagementgebiete gelten können, sowie die Rechtsvorschriften über die obligatorische 
Nutzung von Land in forstwirtschaftlichen Gebieten. 
Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. September 2021 abgeschlossen sein. 

Reform RE-r20: Neuorganisation des Grundbuchsystems und des 
Bodenbedeckungsüberwachungssystems

Ziel dieser Maßnahme ist es, das Fehlen eines multifunktionalen Grundbuchs durch die Einführung 
und Entwicklung eines Systems zur Ermittlung und Überprüfung der Grenzen des Grundeigentums 
und die anschließende Registrierung des Grundeigentums zu überwinden. Dies ermöglicht eine 
kohärente, aktuelle und ganzheitliche Sicht des Gebiets, die den Wert des Landes für seine 
Eigentümer erhöht und es dem Staat ermöglicht, konkrete, nachhaltige und sektorübergreifende 
öffentliche Maßnahmen zu entwickeln.
Die Reform besteht in der Inbetriebnahme des Bodenbedeckungsüberwachungssystems (SMOS) und 
der Entwicklung der Plattform BUPi (Digital Land Registry), eines physischen und virtuellen Zählers 
mit georeferenzierten Informationen über Immobilien, der die für ihre Registrierung erforderlichen 
Informationen aggregiert und die Interaktion der Bürgerinnen und Bürger mit der öffentlichen 
Verwaltung im Rahmen des Grundbuchs erleichtert. Mit der Reform wird auch der erforderliche 
Rechtsrahmen für die Operationalisierung der Investition RE-C08-i02 geschaffen: Register für 
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Liegenschaften im ländlichen Raum und System zur Überwachung der Bodenbedeckung. Die Reform 
umfasst Folgendes: 

- die Annahme eines Gesetzes zur Einrichtung der Missionsstruktur für den Ausbau des 
vereinfachten Katasterinformationssystems, einer öffentlichen Einrichtung, die den Ausbau 
des vereinfachten nationalen Katasterinformationssystems und die Entwicklung der BUPi-
Plattform überwacht; 

- Annahme eines Rechtsakts zur Einrichtung des Systems für den Betrieb und die Finanzierung 
des Modells für die Organisation und Entwicklung des vereinfachten 
Katasterinformationssystems;  

- Annahme eines Gesetzes zur Genehmigung der rechtlichen Regelung für das Grundbuch, mit 
dem das nationale Katasterinformationssystem eingerichtet wird, das mit dem vereinfachten 
Katasterinformationssystem verknüpft ist und in dem die Katastercharta als nationale 
Landkarte für Grundbücher verankert ist;

- die Annahme eines Rechtsakts zur Änderung des Gesetzesdekrets Nr. 9-A/2017 vom 3. 
November23, in dem der Betrieb des vereinfachten Katasterinformationssystems und der 
BUPi-Plattform präzisiert wird und Maßnahmen zur sofortigen Ermittlung der Bodenstruktur 
und des Eigentums an landwirtschaftlichen und gemischten Flächen angenommen werden; 
und 

- Ausarbeitung eines Vorschlags für ein Gesetz zur Einführung eines außerordentlichen 
Systems für die Eintragung landwirtschaftlicher Flächen und zur Änderung der 
Grundbuchordnung (CRP). 

Die Umsetzung der Reform soll bis 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

Reform RE-r21: Verhütung und Bekämpfung von Bränden im ländlichen Raum
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Verhütung von Bränden im ländlichen Raum und die Bekämpfung 
dieser Brände zu verbessern, indem ein primäres Netz von Brüchen im Kraftstoffmanagement 
geschaffen wird und die für das Management von Bränden im ländlichen Raum und den Schutz vor 
Bränden im ländlichen Raum zuständigen Stellen gestärkt werden. 
Die Reform umfasst Folgendes: 

- Annahme eines Gesetzes zur Genehmigung des nationalen Plans für die integrierte 
Bekämpfung von Bränden im ländlichen Raum (PNGIFR); 

- Verabschiedung eines Gesetzes über die Einrichtung eines integrierten Managementsystems 
für Brände im ländlichen Raum (SIGIFR); und 

- Annahme eines Rechtsakts zur Genehmigung des nationalen Aktionsprogramms des 
nationalen Plans für die integrierte Bekämpfung von Bränden im ländlichen Raum. 

Das integrierte Managementsystem für Brände im ländlichen Raum (SIGIFR) bietet auf nationaler 
Ebene Makropolitiken und strategische Leitlinien, die dazu beitragen, das Risiko von Bränden im 
ländlichen Raum zu verringern und das Verhalten der Eigentümer, Nutzer und direkten und indirekten 
Begünstigten des ländlichen Gebiets zu ändern. Im Rahmen des Systems werden interministerielle 
Koordinierungsmodelle festgelegt, in denen die Zuständigkeiten und der Tätigkeitsbereich jeder 
Einrichtung innerhalb der SIGIFR abgegrenzt werden, wobei eine größere Rechenschaftspflicht für 
die verschiedenen Akteure im Entscheidungsprozess vorgesehen ist. Sie legt ein Governance-, 
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Überwachungs- und Evaluierungsmodell fest, das zur kontinuierlichen Verbesserung der öffentlichen 
Strategien und Programme beiträgt. 
Es wird ein Informationssystem für Brände im ländlichen Raum eingerichtet, um alle einschlägigen 
technischen Informationen aus dem SIGIFR zu aggregieren und zu verbreiten. Darüber hinaus wird 
ein Modell auf der Grundlage der Risikoprävention und -minimierung festgelegt, entweder durch 
Sensibilisierungsmaßnahmen oder durch die Einrichtung regionaler Verteidigungsnetze, in denen das 
Brennstoffmanagement eine führende Rolle im Sanktionssystem spielt.

Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. September 2021 abgeschlossen sein.
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Investition RE-C08-i01 Landschaftswandel in gefährdeten Waldgebieten 
Ziel dieser Investition ist es, die Widerstandsfähigkeit von Gebieten zu erhöhen, die anfällig für 
Brände im ländlichen Raum und den Verlust an biologischer Vielfalt sind. 
Die Investition umfasst 

Investition RE-C08-i02 Register für Liegenschaften im ländlichen Raum und System zur 
Überwachung der Bodenbedeckung

Ziel dieser Investition ist es, dem portugiesischen Staat eine Straßen-Wissensbasis für das Gebiet zur
Verfügung zu stellen, insbesondere in Bezug auf die Art und die Grenzen ländlicher Grundstücke.
Diese Investition besteht aus  und einem l und  über m, in  ystem 

 ist

Investition RE-C08-i03 Brüche beim Brennstoffmanagement Primärnetz
Ziel dieser ist es

Die Investition

Investition RE-C08-i04 Mittel zur Verhütung und Bekämpfung von Bränden im ländlichen 
Raum 

Ziel dieser Investition ist die Verhütung und Bekämpfung von Bränden im ländlichen Raum. 
Diese Investitionen umfassen den Erwerb von 

Investition RE-C08-
Ziel dieser Investition ist es, das Brandverhütungs- und Brandbekämpfungssystem zu modernisieren, 
die Waldbewirtschaftung zu stärken und die Pflanzen- und Tiergesundheit im Forstsektor zu 
unterstützen. 
Diese Investition umfasst Schulungen, Ausrüstung und Infrastruktur zur Unterstützung der 
Verhütung und Bewältigung von Waldbränden.
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J. KOMPONENTE 10: Meer 
Die Komponente befasst sich mit der Herausforderung, den Weg für eine wettbewerbsfähigere, 
kohärentere, inklusivere und darüber hinaus stärker dekarbonisierte und nachhaltigere 
Meereswirtschaft zu ebnen, ein Gebiet, in dem Portugal über ein großes Potenzial verfügt. Die 
Komponente soll dazu beitragen, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem klimabedingten und 
dem digitalen Wandel in der Meereswirtschaft ergeben. Ziel dieser Komponente ist es, die 
Verwirklichung nationaler Ziele im Zusammenhang mit dem Produktionspotenzial der 
Meereswirtschaft zu unterstützen. Die Komponente zielt insbesondere darauf ab, die 
Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des meeresbezogenen Wirtschaftssystems zu 
gewährleisten. Darüber hinaus zielt die Komponente darauf ab, die Armut in Küstengemeinden 
zumindest teilweise zu bekämpfen und gleichzeitig ein wettbewerbsfähiges und von 
Zusammenhalt geprägtes Gebiet im Kontext der Anpassung an den Klimawandel und den 
digitalen Wandel zu gewährleisten, unter anderem mit einem Schwerpunkt auf Kompetenzen, 
die für den Meeressektor relevant sind. Die Komponente trägt auch dazu bei, den Wert der 
Leistungen des Meeresökosystems zu erhalten.
Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zur 
Fokussierung der Wirtschaftspolitik auf Investitionen in Häfen und Innovation 
(länderspezifische Empfehlung 3 von 2019) und zur Fokussierung der Investitionen auf den 
ökologischen Wandel (länderspezifische Empfehlung 3 von 2020). Darüber hinaus trägt die 
Komponente zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zur Verbesserung des 
Qualifikationsniveaus der Bevölkerung (länderspezifische Empfehlung 2 2020) bei.  
Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit 
den Technischen Leitlinien für die 

dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele 
im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht. 

J.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung

Reform TC-r23: Reform des Infrastruktur-Ökosystems der blauen Wirtschaft. 
Ziel dieser Reform ist die Überarbeitung der (vom Ministerrat im Jahr 2017 gebilligten) 
Rechtsvorschriften des Port Tech Clusters Network, mit denen Portugal die mit dem Meer 
verbundenen Wirtschaftstätigkeiten stärken will, indem Geschäftsmöglichkeiten und neue 
Arbeitsplätze geschaffen, Ausfuhren unterstützt, das Wachstum des Seeverkehrs unterstützt 
und die nachhaltige Nutzung des Potenzials des Meeres gefördert werden. Mit der Reform wird 
das Netz der Hafentechnologiecluster auf weitere Gebiete mit Zugang zum Meer ausgeweitet 
und es werden neue Ziele festgelegt, wie die Stärkung der Finanzierungskapazität der 
Meereswirtschaft durch einen überarbeiteten Blauen Fonds, die Unterstützung der Nutzung der 
Ozeane zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit bei der Eindämmung des Klimawandels, 
die Förderung der Entwicklung von Kompetenzen im Zusammenhang mit der Meereswirtschaft 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2020/85;Nr:2020;Year:85&comp=


und dem grünen und dem digitalen Wandel sowie die verstärkte öffentliche Unterstützung von 
Innovationen für die nachhaltige Entwicklung der Meereswirtschaft. 
Mit der Reform wird das Governance-
für den Technologietransfer zwischen den verschiedenen Akteuren in der Wertschöpfungskette 
einer neuen, widerstandsfähigeren und nachhaltigen Meereswirtschaft dienen sollte, deren 
Auswirkungen auf den Paradigmenwechsel hin zu einer intelligenten, nachhaltigen und 
inklusiven wirtschaftlichen Entwicklung der betreffenden Sektoren dauerhaft und erheblich 
sein sollen.  
Die Umsetzung der Reform wird bis 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein. 

Investition TC-C10-i01 Blue Hub, Infrastrukturnetz für die blaue Wirtschaft
Ziel dieser Investition ist es,  das Infrastrukturnetz für die blaue Wirtschaft landesweit 
auszubauen und Forschung und der blauen Wirtschaft

.  
Die Investition besteht  Bau oder  der Renovierung blauer Hubs sowie  Blue Hub 
School. 

Investition TC-C10-i02 Grüner und digitaler Wandel und Sicherheit in der Fischerei
Ziel dieser Investition ist es, die Finanzierung von Projekten zu unterstützen, die auf die 
Modernisierung von Prozessen, die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und die 
Kreislaufwirtschaft der Fischindustrie und -organisationen abzielen.  
Die Investition besteht aus Projekten im Fischereisektor.  

Investition TC-C10-i03 Zentrum für atlantische Verteidigungseinsätze und 
Marineplattform 

Ziel dieser Investition ist es, die Meeresforschung und -überwachung zu stärken.
Die Investition umfasst Säule I  Bau der Mehrzweck-Seeschifffahrtsplattform; 
Säule II Bau des Betriebszentrums; und Säule III  Alfeite Arsenal Academy (Academy 4.0).

Investition TC-C10-i04-
Ziel dieser Investition ist die Modernisierung der festen und mobilen Infrastruktur für die 
meereswissenschaftliche Forschung in der Autonomen Region Azoren.  

Die Investition besteht in der Lieferung eines Forschungsschiffs, dem Erwerb von zwei 
Modulen und dem Bau eines Versuchszentrums für Forschung und Entwicklung (MARTEC). 

Investition TC-C10-i05-RAA: Energiewende, Digitalisierung und Verringerung der 
Umweltauswirkungen im Fischerei- und Aquakultursektor

Ziel dieser Investition ist es, die Energiewende, die Digitalisierung und die Verringerung der 
Umweltauswirkungen im Fischerei- und Aquakultursektor in der Autonomen Region Azoren 
zu unterstützen. 
Die Investition besteht in der Anschaffung von Ausrüstung für Fischerei und 
Fischereifahrzeuge.  
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Investition TC-C10-i06-RAM: Ozeanische Technologien
Ziel dieser Investition ist es, die meereswissenschaftliche Forschung in der Autonomen Region 
Madeira zu unterstützen. 
Die Investition besteht  der eines Forschungsschiffs und  der von drei 
autonomen unbemannten Fahrzeugen.  
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J.3. Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen) 

Investition TC-C10-i07 Umweltfreundliche Schifffahrt  
Ziel der Maßnahme ist es, die Energiewende im Güter- und Personenseeverkehr zu beschleunigen.  
Die Investition besteht von Energieeffizienzmaßnahmen für Güter- und 
Fahrgastschiffe.  
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K. KOMPONENTE 11: Dekarbonisierung der Industrie 
Die Komponente des portugiesischen Aufbau- und Resilienzplans befasst sich mit der 
Herausforderung des Beitrags der Industrie und der industriellen Prozesse zur Verwirklichung 
der Ziele der CO2-Neutralität, wie sie im Fahrplan für die CO2-Neutralität 2050 und im 
nationalen Energie- und Klimaplan 2030 festgelegt sind. Dies erfordert einen strukturellen 
Wandel, der auf der Neukonfiguration der Industrietätigkeit, Veränderungen der 
Produktionsprozesse und der Art und Weise, wie die Ressourcen genutzt werden, beruht.  
Die Maßnahme dieser Komponente zielt darauf ab, die Dekarbonisierung, die Energie- und 
Ressourceneffizienz und die Nutzung alternativer Energiequellen in industriellen Prozessen zu 
fördern. Die zu fördernden Projekte werden auch mit den neuen Technologien, der Innovation 
und der Digitalisierung der Industrie verknüpft, wobei eine größere Effizienz der verschiedenen 
Produktions- und Organisationsprozesse angestrebt wird. 
Die Komponente trägt zur Klimawende der portugiesischen Industrie bei und fördert ihre 
Wettbewerbsfähigkeit. Er trägt dazu bei, die länderspezifischen Empfehlungen zu Investitionen 
in den ökologischen Wandel, insbesondere in saubere und effiziente Energieerzeugung und -
nutzung (länderspezifische Empfehlung 3 2020), und zu Investitionen in Forschung und 
Innovation (länderspezifische Empfehlungen 3 2019 und 2020) umzusetzen. 

K.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung

Investition TC-C11-i01 Dekarbonisierung der Industrie 
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Dekarbonisierung der Industrie zu unterstützen.
Diese Investition besteht in der finanziellen Unterstützung von Dekarbonisierungsprojekten in 
der Industrie.  
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M. KOMPONENTE 1 3: Energieeffizienz in Gebäuden

Die Komponente befasst sich mit den folgenden Herausforderungen: Auf den Wohnungssektor 
entfallen 18 % des Energieverbrauchs und auf den Dienstleistungssektor weitere 14 %. Gebäude 
spielen daher für Portugal eine wichtige Rolle bei der Erreichung seiner CO2-Neutralitätsziele. 
Maßnahmen in diesem Bereich, insbesondere im Wohngebäudesegment, können auch dazu 
beitragen, die Energiearmut zu verringern, die in Portugal nach wie vor ein großes Problem darstellt, 
da der Anteil der Haushalte, die nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen angemessen zu heizen, im 
Jahr 2019 noch bei 19 % lag. Portugal hat sich verpflichtet, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen, 
und muss daher die Dekarbonisierung seines Gebäudebestands fördern und gleichzeitig die 
Wohnbedingungen (Komfort und Qualität in Innenräumen) und die Erschwinglichkeit verbessern. 
Dies soll erreicht werden, indem die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden erhöht wird, 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit Elektrifizierung kombiniert werden und insbesondere 
einkommensschwache Haushalte ins Visier genommen werden, um Energiearmut zu bekämpfen.

zurückzuführen sind, die tendenziell den Umbau des Gebäudebestands und die Nutzung potenzieller 
Energieeinsparungen verzögern, wie z. B.: 

- mangelndes Verständnis des Energieverbrauchs und der potenziellen Einsparungen;

- begrenzte Renovierungs- und Bautätigkeit in der Zeit nach der Finanzkrise;

- Mangel an attraktiven Finanzierungsprodukten; 

- begrenzte Informationen über den Gebäudebestand; und

- die eingeschränkte Akzeptanz effizienter und intelligenter Technologien.

Die Ziele der Komponente bestehen darin, öffentliche und private Gebäude zu renovieren, um ihre 
Energieeffizienz und ihren Komfort zu verbessern und gleichzeitig die Energierechnung und -
abhängigkeit des Landes, die Treibhausgasemissionen und die Energieabhängigkeit zu verringern, 
Energiearmut zu verringern und erneuerbare Energiequellen in die bauliche Umwelt zu integrieren. 
Dies dürfte den Menschen und Unternehmen zahlreiche soziale, ökologische und wirtschaftliche 
Vorteile bringen, wie z. B. die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort und die Verringerung der 
Luftverschmutzung.  
Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zu Investitionen in 
die Klimawende, insbesondere in saubere und effiziente Energieerzeugung und -nutzung 
(länderspezifische Empfehlung 3 2020). Sie steht im Zusammenhang mit der Leitinitiative 

Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 

Beeinträchtig
keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht. 

M.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Investition TC-C13-i01 Energieeffizienz von Wohngebäuden
Ziel dieser Investition ist es, die Energieeffizienz von Wohngebäuden in Privateigentum erhöhen 
und Energiearmut zu bekämpfen. Die Investition besteht aus Energieeffizienzmaßnahmen in 
Wohngebäuden
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Investition TC-C13-i02 Energieeffizienz in  Regierungsgebäuden oder öffentlichen 
Gebäuden

Ziel dieser Investition ist die Steigerung der Energieeffizienz Regierungsgebäuden

Investition 

Ziel dieser Investition ist die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden, die im 
Dienstleistungssektor genutzt werden. 
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O. KOMPONENTE 1 5: Nachhaltige Mobilität 
Mit dieser Komponente des portugiesischen Aufbau- und Resilienzplans werden mehrere 
Herausforderungen im Verkehrssektor angegangen: die Notwendigkeit, die Treibhausgas- und 
Schadstoffemissionen zu verringern, die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von Privatfahrzeugen zu 
verringern, und die Notwendigkeit, einen besseren sozialen Zusammenhalt in städtischen Gebieten 
zu gewährleisten.
Ziel dieser Komponente ist es, die Emissionen zu verringern und den öffentlichen Verkehr zu 
verbessern, indem das Netz ausgebaut, besser zugänglich gemacht und die Planungskapazitäten für 
den öffentlichen Verkehr gestärkt werden. Dies dürfte zu mehr Nutzern des öffentlichen Verkehrs 
führen, die Verkehrsverlagerung vom privaten Pkw auf den öffentlichen Verkehr fördern und bessere 
Verkehrsmanagement- und Planungskapazitäten schaffen. Zu diesem Zweck umfasst diese 
Komponente Reformen und Investitionen zur Förderung eines nachhaltigen öffentlichen Verkehrs 
durch den Ausbau der U-Bahn von Porto, eines Schnellbussystems in Porto, und den Erwerb 
emissionsfreier Busse für den öffentlichen Verkehr. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zur Fokussierung von 
Investitionen auf den ökologischen Wandel (länderspezifische Empfehlung 3 2020) bei. 
Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 

keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht. 

O.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Reform TC-r30: Reform der Verkehrsökosysteme 
Ziel der Reform ist es, die öffentlichen Verkehrsbehörden, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu 
stärken und so ihre Fähigkeit zu verbessern, die von ihnen verwalteten Verkehrssysteme besser zu 
planen und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu verbessern. Mit der Reform werden die 
Verkehrsmanagementbehörden in allen Metropolregionen und Interkommunalen (CIM) unterstützt. 
Sie verbessert die Bedingungen für den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Umsetzung 
von Programmen für ermäßigte Tarife (Programma de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes 
Públicos, PART) und bessere und klimafreundlichere Verkehrsdienste (Programma de Apoio à 
Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP) durch den Erlass von 
Rechtsvorschriften und die Umsetzung steuerlicher Maßnahmen, die den Nutzern öffentlicher 
Verkehrsmittel zugutekommen, wie die steuerliche Abzugsfähigkeit der Mehrwertsteuer im 
Zusammenhang mit dem Erwerb monatlicher Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel.
Die Durchführung der Reform muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.
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Investition TC-C15-i02 Ausbau des Metronetzes Porto Casa da Música-Santo Ovídio, 
Vertragsphase 

Ziel der Maßnahme ist es, die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs in Porto zu erhöhen und mehr 
Nutzer anzuziehen. Ziel ist es, die territoriale Abdeckung des U-Bahn-Netzes zu erweitern und 
Engpässe auf der Achse Porto  Vila Nova de Gaia zu beheben. 
Die Investition besteht in der Erweiterung des U-Bahn-Netzes in Porto durch den Bau einer neuen 
6,74 km langen zweigleisigen Strecke mit acht neuen Bahnhöfen zwischen Boavista/Casa da Música 
in Porto und einem neuen Bahnhof in Santo Ovídio (Schnittstelle zur Strecke Amarela) in Vila Nova
de Gaia. 

Investition TC-C15-i04 Bus Rapid Transit Boavista Império 
Ziel der Maßnahme ist es, die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs in Porto zu erhöhen. 
Diese Investition besteht aus einem neuen Schnellbus-Transitsystem zwischen Praça do Império und 
Praça Mouzinho de Albuquerque in Porto.

Investition TC-C15-i05 Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs
Ziel der Maßnahme ist es, die Flotte des öffentlichen Verkehrs in Portugal durch die Bereitstellung 
emissionsfreier Busse zu erneuern und zu dekarbonisieren.  
Die Investition besteht in der finanziellen Unterstützung der Anschaffung von 145 emissionsfreien 
(elektrischen oder wasserstoffbetriebenen) Bussen für den öffentlichen Verkehr und der 
Ladeinfrastruktur für ihren Betrieb. Die Unterstützung wird in Form eines nicht rückzahlbaren 
Zuschusses in Höhe der Differenz zwischen den Anschaffungskosten eines emissionsfreien 
(elektrischen oder wasserstoffbetriebenen) Busses und eines Diesel-Äquivalents (EURO VI) gewährt. 
Die Busse werden für die Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge in den Metropolregionen Lissabon und Porto eingesetzt. 
Die Umsetzung der Investition wird bis 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Investition TC-C15-i06 Digitalisierung des Schienenverkehrs 
Ziel dieser Investition ist es, die nördliche Strecke des nationalen Eisenbahnnetzes (RFN) mit der 
neuen Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke (LAV) kompatibel zu machen. Die Investitionen umfassen  
die Installation elektronischer Signalgebungssysteme  den eines spezifischen 
Übertragungsmoduls (STM)
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O.3. Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen) 

Investition TC-C15-i08 Bau des Ausbaus des Metronetzes Porto Casa da Música-Santo 
Ovídio, Bauphase

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



P. KOMPONENTE 16: Unternehmen 4.0 
Die Komponente befasst sich mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit der geringen 
Digitalisierung von Unternehmen. Gemäß den Ergebnissen des Index für die digitale Wirtschaft und 
Gesellschaft (DESI 2020) liegt Portugal in der EU auf Platz 19 und unter dem EU-Durchschnitt. Die 
fragilsten 

Einschränkungen der digitalen Kapazitäten und der Leistungsfähigkeit von Unternehmen 
widerspiegeln.  
Die Ziele der Komponente bestehen darin, den Unternehmenssektor, insbesondere KMU und ihre 
Beschäftigten, mit Investitionen zur Beschleunigung des digitalen Wandels, ergänzt durch die 
Stärkung der digitalen Kompetenzen der Beschäftigten, ins Visier zu nehmen. Die Investitionen sehen 
folgende Maßnahmen vor:

- Stärkung der digitalen Kompetenzen der Arbeitnehmer und der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter;

- Modernisierung des Geschäftsmodells von Unternehmen und ihrer Produktionsprozesse, 
einschließlich der Digitalisierung von Arbeitsabläufen wie Geschäftsführung, innovative 
Produkte und Rechnungsstellung; 

- Schaffung neuer digitaler Vermarktungskanäle für Produkte und Dienstleistungen;
- Innovation und Integration fortgeschrittener digitaler Technologien in das Geschäftsmodell 

von Unternehmen; und 
- Förderung des digitalen Unternehmertums.

Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen in Bezug auf die 
Unterstützung der Nutzung digitaler Technologien, die Gewährleistung eines gleichberechtigten 
Zugangs zu hochwertiger allgemeiner und beruflicher Bildung, die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die Förderung der Beschäftigung und die Priorisierung von 
Maßnahmen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen (länderspezifische Empfehlung 2 2020). Die 
Komponente unterstützt auch die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zur 
Verbesserung des Qualifikationsniveaus der Bevölkerung, insbesondere ihrer digitalen Kompetenz, 
unter anderem indem die Erwachsenenbildung besser an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
angepasst wird (länderspezifische Empfehlung 2 von 2019), und zur Konzentration der Investitionen 
auf den digitalen Wandel (länderspezifische Empfehlung 3 von 2020).
Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 

keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht.  

P.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Reform TD-r31: Digitaler Wandel des Unternehmensumfelds 
Ziel der Maßnahme ist es, das Wachstum des Unternehmensumfelds zu fördern und es im derzeitigen 
globalen wirtschaftlichen und sozialen Kontext digital wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger 
zu machen. Diese Reform ist Teil des umfassenderen Aktionsplans für den digitalen Wandel, den 
Portugal im April 2020 angenommen hat.  
Die Reform umfasst folgende Elemente: 
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- Überprüfung der im nationalen Qualifikationskatalog enthaltenen formativen Inhalte, 
insbesondere in Bezug auf digitale Kompetenzen zur Verwendung im beruflichen Kontext. 
Diese Erneuerung steht im Einklang mit den neuesten technologischen Entwicklungen und 
den dringendsten Bedürfnissen der Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftszweigen. Zu 
diesem Zweck können ab 2021 neue Ausbildungsgänge und Ausbildungskurse von kurzer 
Dauer angeboten werden. 

- Schaffung des rechtlichen und regulatorischen Rahmens, der für die Schaffung digitaler 
Siegel in den Bereichen Cybersicherheit, Privatsphäre, Nachhaltigkeit und Nutzbarkeit 
erforderlich ist. Dieser Rahmen und die Förderung des digitalen Vertrauens sind eine 
Voraussetzung für die Umsetzung der in dieser Komponente vorgesehenen Investition in 
digitale Siegel. 

Die Umsetzung der Investition wird bis 31. März 2022 abgeschlossen sein.  

Investition TD-C16-i01 Digitale Stärkung von Unternehmen
Ziel der Maßnahme ist es, die digitalen Kompetenzen der Bevölkerung zu verbessern.
Die Investition besteht aus zwei Schulungsprogrammen  digitale Kompetenzen

Digitale Akademie Portugal

Investition TD-C16-i02 Digitaler Wandel von Unternehmen 
Ziel der Maßnahme ist es, zur Umgestaltung der Geschäftsmodelle portugiesischer KMU und zu ihrer 
Digitalisierung beizutragen. 
Die Investition besteht 

Investition TD-C16-i03 Katalysator für den digitalen Wandel von Unternehmen
Ziel der Maßnahme ist es, zum digitalen und ökologischen Wandel der Gesellschaft und der 
Unternehmen beizutragen. 
Die Investition umfasst die folgenden drei Maßnahmen:

-
-

- - und Resilienzfazilität wird ein Teil 
der Kosten dieser Investitionen unterstützt. Diese Investitionen können auch Unterstützung 
aus anderen Programmen oder Instrumenten der Union für Kosten erhalten, die nicht aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität unterstützt werden.

Investition TD-C16-i04 Industrie 4.0 
Ziel der Maßnahme ist es, die industrielle Forschung zu unterstützen und den digitalen Wandel von 
Unternehmen zu fördern.
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Investition TD-C16-i05-RAA: Digitale Kapazitäten und Wandel der Unternehmen auf den 
Azoren 

Ziel der Maßnahme ist es, den digitalen Wandel von Unternehmen auf den Azoren zu unterstützen. 

. 

Investition TD-C16-i06-RAM: Unternehmen 4.0 
Ziel der Maßnahme ist es, zur Umgestaltung der Geschäftsmodelle von KMU in der Autonomen 
Region Madeira beizutragen.  
Die 
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Q. KOMPONENTE 1 7: Qualität und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen
Mit der Komponente werden Herausforderungen im Zusammenhang mit der hohen öffentlichen 
Schuldenquote Portugals angegangen, die sich aufgrund der COVID-19-Krise weiter verschärft hat. 
Der Umfang der öffentlichen Schuldenquote Portugals schränkt den verfügbaren haushaltspolitischen 
Spielraum ein und macht es erforderlich, die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
zu gewährleisten, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen. In diesem Zusammenhang 
dürften strengere Rahmenbedingungen für die Finanzpolitik zu einem wachstumsfreundlicheren Weg 
hin zu einer stärkeren Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beitragen.
Ziel der Komponente ist es, die Verwaltung der öffentlichen Finanzen in Portugal zu verbessern und 
bestehende Lücken bei den haushaltspolitischen Strukturreformen zu schließen. Zu diesen Zielen 
gehören unter anderem:

- vollständige und wirksame Umsetzung des Haushaltsrahmengesetzes 2015 und der damit 
verbundenen strukturellen Änderungen in Bezug auf Haushaltsplanung, Rechnungsführung 
und Informationssysteme;  

- Steigerung der Effizienzeinsparungen durch eine stärkere Inanspruchnahme zentralisierter 
Vergabe- und Ausgabenüberprüfungen, die in das reguläre Haushaltsverfahren integriert und 
systematischen Ex-post- Bewertungen unterzogen werden sollen; 

- Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit staatseigener Unternehmen durch mehr 
Transparenz, verstärkte Überwachung und stärkere Governance, wobei das Management 
rechenschaftspflichtiger und leistungsorientierter wird; und die 

- Steigerung der Effizienz der Steuerverwaltung  sowohl der Steuer- und Zollbehörde als auch 
der Sozialversicherung durch Nutzung der verfügbaren Möglichkeiten für eine stärkere 
Digitalisierung und Unternehmensfreundlichkeit. 

Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung zur Verbesserung der 
Qualität der öffentlichen Finanzen bei und stärkt gleichzeitig die Ausgabenkontrolle insgesamt, die 
Kosteneffizienz und eine angemessene Haushaltsplanung (länderspezifische Empfehlung 1 von 
2019), der Empfehlung zur Verbesserung der finanziellen Tragfähigkeit staatseigener Unternehmen 
bei gleichzeitiger Gewährleistung einer zeitnaheren, transparenteren und umfassenderen 
Überwachung (länderspezifische Empfehlung 1 von 2019), der Empfehlung, sobald die 
wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die darauf abzielt, 
mittelfristig eine vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schuldentragfähigkeit zu 
gewährleisten (länderspezifische Empfehlung 1 von 2020), und der Empfehlung, die Wirksamkeit 
des Steuersystems zu verbessern, insbesondere indem der Vereinfachung seines Rahmens Vorrang 
eingeräumt wird (länderspezifische Empfehlung 1 von 2022 und 2023). Die Komponente trägt auch 
zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung bei, die Investitionen auf den digitalen Wandel 
zu konzentrieren (länderspezifische Empfehlung 3 von 2020).

Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 
Technischen Leitlinien für die Anwendung des 

keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht.  

FRAGE 1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung
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Reform TD-r32: Modernisierung und Vereinfachung der Verwaltung der öffentlichen 
Finanzen 

Ziel der Reform ist die Modernisierung der Ausgabenkontrolle und der Haushaltsplanung. Die 
Reform besteht darin, dass Rechtsakte über die Verwaltung der öffentlichen Finanzen in Kraft treten. 

Investition TD-C17-i01 Informationssysteme für die Verwaltung der öffentlichen Finanzen
Ziel der Investition ist die Modernisierung der öffentlichen Finanzverwaltung. Die Investition besteht 
aus IT-Lösungen für die Verwaltung der öffentlichen Finanzen.

Investition TD-C17-i02 Modernisierung der Informationssysteme der Steuer- und 
Zollbehörde für die Besteuerung von Liegenschaften im ländlichen Raum

Ziel der Investition ist die Digitalisierung der Verfahren zur Besteuerung von Grundeigentum im 
ländlichen Raum. Die Investition besteht aus Informationssystemen für die Steuer- und Zollbehörde. 

Investition TD-C17-i03 Digitaler Wandel der Dienste der sozialen Sicherheit 
Ziel der Investition ist die Digitalisierung der Sozialversicherungsdienste.  

Die Investition umfasst IT-Lösungen und digitale Infrastruktur für Sozialversicherungsdienste. 

Reform TD-C17-r40: Vereinfachung des Steuersystems  
Ziel dieser Reform ist die Vereinfachung der Steuervergünstigungen. Die Reform besteht darin, dass 
ein oder mehrere Rechtsakte über Steuervergünstigungen in Kraft treten. 
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R. KOMPONENTE 18: Wirtschaftliche Gerechtigkeit und Rahmenbedingungen für 
Unternehmen 

Die Komponente befasst sich mit dem Problem der Ineffizienz des portugiesischen Justizsystems und 
den verbleibenden Engpässen bei der Erteilung von Unternehmenslizenzen. Die Dauer der 
Verwaltungs- und Steuerverfahren hat sich in den letzten Jahren verbessert, gehört jedoch nach wie 
vor zu den höchsten in der EU, und die Zahl der anhängigen Fälle (Rückstau anhängiger Verfahren) 
ist nach wie vor vergleichsweise hoch. Die Rahmenbedingungen für Unternehmen werden auch durch 
die geringe Wirksamkeit des Sicherheiten- und Insolvenzrechts und die in einigen Sektoren 
schwerfälligen Genehmigungsverfahren behindert. 
Ziel der Komponente ist es, die Beziehungen zwischen Bürgern und Unternehmen zum Staat zu 
stärken und effizienter zu gestalten sowie die Belastung und Komplexität zu verringern, die die 
Geschäftstätigkeit behindern und sich auf die Produktivität auswirken. Sie befasst sich mit zwei seit 
Langem bestehenden Fragen: Hindernisse bei der Erlangung von Unternehmenslizenzen und 
Ineffizienzen im Justizsystem sowie 
Justizsystem und seine Förderung in den Genehmigungsverfahren sowohl in Bezug auf die 
Arbeitsweise der Gerichte als auch auf die Interaktion mit Interessenträgern. 
Diese Komponente zielt darauf ab, verschiedene Herausforderungen anzugehen, die in den 
länderspezifischen Empfehlungen (länderspezifische Empfehlungen 4 2019 und 2020) ermittelt 
wurden, nämlich die verbleibenden Ineffizienzen in den Bereichen Insolvenzverfahren und 
Verwaltungs- und Finanzgerichte, und die Frage der Zulassungsanforderungen für Unternehmen 
anzugehen, wobei der Rahmen für reglementierte Berufe (der ebenfalls in denselben 
länderspezifischen Empfehlungen enthalten ist) berührt wird, wenngleich er auf den Beruf des 
Insolvenzverwalters beschränkt ist (die Herausforderung reglementierter Berufe wird in Komponente 
6 behandelt). Die Komponente trägt auch zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung bei, die 
Investitionen auf den digitalen Wandel zu konzentrieren (länderspezifische Empfehlung 3 von 2020).
Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 

ahmen ist davon auszugehen, dass 
keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht. 

R.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Reform TD-C18-r33: Wirtschaftliche Gerechtigkeit und Rahmenbedingungen für 
Unternehmen 

Ziel dieser Reform ist es, die Effizienz der Verwaltungs- und Finanzgerichte zu steigern und 
Investitionshemmnisse im Bereich der Lizenzvergabe abzubauen. 
Diese Reform besteht darin, dass Rechtsakte in Kraft treten, um Anreize für gerichtliche und 
außergerichtliche Vergleiche zu schaffen, den Insolvenzrahmen zu überprüfen, die Satzungen von 
Justizbediensteten und Umweltlizenzen zu überarbeiten und spezialisierte Kammern an höheren 
Gerichten einzuführen.
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Investition TD-C18-i01 Wirtschaftliche Gerechtigkeit und Rahmenbedingungen für 
Unternehmen 

Ziel der Investition ist es, den digitalen Wandel und die Resilienz der portugiesischen IT-Systeme im 
Justizbereich zu gewährleisten. 
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S. KOMPONENTE 19: Digitale öffentliche Verwaltung
Mit dieser Komponente des portugiesischen Aufbau- und Resilienzplans wird die Herausforderung 
angegangen, bessere, einfachere und stärker digitalisierte öffentliche Dienste bereitzustellen. Portugal 
ist zwar gut aufgestellt, wenn es um die Bereitstellung digitaler Dienste geht, doch stellen 
Fragmentierung und Doppelanforderungen nach wie vor wesentliche Hindernisse für eine effiziente 
und kundenorientierte öffentliche Verwaltung dar. Mit dieser Komponente sollen diese 
Herausforderungen angegangen werden. 
Die Komponente zielt auf einen besseren öffentlichen Dienst ab, indem die Nutzung technologischer 
Lösungen gefördert und die Nähe für einen einfacheren, sicheren, wirksamen und effizienten Zugang 
für Bürger und Unternehmen gestärkt wird, wodurch die Kontextkosten gesenkt werden. Darüber 
hinaus zielt sie darauf ab, Effizienz, Modernisierung, Innovation und die Stärkung der öffentlichen 
Verwaltung zu fördern, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, die Kompetenzen der Beamten zu 
verbessern und den Beitrag des Staates und der öffentlichen Verwaltung zum wirtschaftlichen und 
sozialen Wachstum und zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu stärken. 

und des Grundsatzes der einmaligen Erfassung in der portugiesischen öffentlichen Verwaltung bei 
gleichzeitiger Investition in die Weiterqualifizierung der Arbeitskräfte. 
Diese Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen in folgenden 
Bereichen bei:  

- Priorisierung wachstumsfreundlicher Ausgaben (länderspezifische Empfehlungen 1 2019 und 
2020), indem die durch die Digitalisierung erzielten Effizienzgewinne genutzt werden; 

- Verbesserung des Qualifikationsniveaus der Bevölkerung (länderspezifische Empfehlung 
2 2019) im öffentlichen Dienst;

- Konzentration der Investitionen auf den digitalen Wandel (länderspezifische Empfehlung 
3 2020) durch Investitionen in bereichsübergreifende und sektorspezifische Systeme der 
öffentlichen Verwaltung; und 

- Verringerung des Regelungs- und Verwaltungsaufwands für Unternehmen (länderspezifische 
Empfehlung 4 von 2019) durch Vereinfachung und effizientere Gestaltung der Beziehungen 
zwischen Unternehmen und Behörden, insbesondere durch die Umsetzung des Grundsatzes 
der einmaligen Erfassung.  

Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahmen und der im Plan im Einklang mit den 

von auszugehen, dass 
keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne 
des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht.  

S. 1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Reform TD-r34: Digitale, einfache, inklusive und sichere öffentliche Dienste für Bürger und 
Unternehmen  

es nutzerorientierter zu gestalten, die Zugänglichkeit zu verbessern und den Verwaltungsaufwand für 
Bürger und Unternehmen zu verringern, unter anderem durch die Nutzung von Cloud-Diensten. 
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Die Reform besteht in der Durchführung von Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass der 
erforderliche Rechtsrahmen für den digitalen Wandel, insbesondere für die Umsetzung des 
einheitlichen digitalen Zugangstors und des Grundsatzes der einmaligen Erfassung, durch ein 
koordiniertes Verfahren zwischen öffentlichen Einrichtungen, das in einer Strategie und einem 
Aktionsplan für den digitalen Wandel in der öffentlichen Verwaltung für die Jahre 2021 bis 2023 und 
2024 bis 2026 verankert ist, vorhanden ist, wobei die erforderlichen Garantien für die 
Informationssicherheit, einschließlich der speziell für die Cybersicherheit geltenden Garantien, 
umgesetzt werden.  
Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. September 2021 abgeschlossen sein. 

Reform TD-r35: Funktionale und organisatorische Reform der öffentlichen Verwaltung
Ziel dieser Reform ist es, die öffentlichen Dienste umzustrukturieren und zu straffen, um eine 
moderne und effizientere öffentliche Verwaltung zu fördern, wobei auch die Synergien genutzt 
werden sollen, die sich aus der Umsetzung der Reform TD-r34 ergeben. Derzeit gibt es eine Streuung 
und Redundanz in den Abteilungen der Zentralregierung, was zu einer Wiederholung von 
Dienstleistungen innerhalb der Ministerien führt, und ein hohes Maß an Starrheit der 
Arbeitsleistungsmodelle im öffentlichen Sektor, der auf strengen Befehlsketten beruht und zu 
unangemessenen bürokratischen Ansätzen führt. 
Mit dieser Reform wird das Modell der Funktionsweise des Staates und der öffentlichen Verwaltung 
im Allgemeinen überarbeitet, um Synergien zu stärken und die durch die Technologie geschaffenen 
Möglichkeiten zu nutzen. Dazu gehören die Zentralisierung gemeinsamer und gemeinsam genutzter 
Dienste, die Beseitigung der Zersplitterung und Redundanz innerhalb der zentralen 
Regierungsstellen, die angemessene Spezialisierung der sektoralen direkten und indirekten 
Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung nach Fachgebieten, die Spezialisierung kritischer 
Funktionen zur Unterstützung der Regierungstätigkeit und die Konzentration einiger 
Regierungsstellen in einem einzigen physischen Raum. Diese Reform erfolgt durch die Einsetzung 
einer Arbeitsgruppe für die Diagnose und Festlegung eines Plans für die Umstrukturierung der 
zentralen staatlichen Dienste.  
Die Durchführung der Reform muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Reform TD-r36: Öffentliche Verwaltung zur Schaffung öffentlicher Werte befähigt
Diese Reform zielt auf die Weiterbildung von Beamten, auch in Bezug auf ihre digitalen 
Kompetenzen, ab und führt neue Arbeitsmodelle (insbesondere Telearbeit) ein. Diese Reform steht 
im Einklang mit den in Komponente 6 vorgesehenen Maßnahmen.
Mit dieser Reform, die sich in der Strategie für Innovation und Modernisierung des Staates und der 
öffentlichen Verwaltung vom Juli 2020 widerspiegelt, wird die Verwaltungs- und 
Ausbildungsstruktur für Beamte und Führungskräfte gestärkt, indem die Struktur für die 
Koordinierung von Ausbildungsmaßnahmen ( Instituto Nacional de Administração) eingerichtet 
wird, die die Förderung sowohl fortgeschrittener Schulungen wie Managementfähigkeiten, 
Datenwissenschaft und Spezialisierungskurse verwaltet, als auch indem das Programm Qualifica AP
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vertieft wird, um das Qualifikationsniveau der Beamten kurz-/mittelfristig zu verbessern. Parallel 
dazu zielt diese Reform darauf ab, das Potenzial der Telearbeit im öffentlichen Dienst zu nutzen.
Sie ist untrennbar mit der Investition TD-C19-
verbunden, die digitale Befähigungsprogramme, Berufspraktika, höhere und fortgeschrittene 
Managementschulungen und die Förderung der Kompetenzen von Beamten im Allgemeinen vorsieht.
Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. Juni 2021 abgeschlossen sein.  
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Investition TD-C19-i01 Neugestaltung der öffentlichen und konsularischen Dienste 
Ziel dieser Investition ist es, den digitalen Wandel in der portugiesischen öffentlichen Verwaltung, 
einschließlich der konsularischen Dienste, sicherzustellen.
Diese Bürgerinnen und Bürgern eine allgegenwärtige 
Reaktionskapazität (zentrales digitales Zugangstor, Call-Center und persönliche Dienste) zur 
Verfügung zu stellen  neue Espaços cidadão und Lojas do Cidadão in neuen energieeffizienten 
Räumen zu installieren.  

Investition TD-C19-i02 Nachhaltige elektronische Dienste
Ziel dieser Investition ist es, die Interoperabilität und Integration der IT-Systeme der portugiesischen 
öffentlichen Verwaltung zu verbessern. Diese Investition 

Investition TD-C19-i03 Stärkung des allgemeinen Rahmens für die Cybersicherheit 
Ziel dieser Investition ist es, die Standards und Verfahren für die Informationssicherheit auf Online-
Daten zu erhöhen. 
Diese 

- Kompetenzzentren für ;  

- Erwerb kryptografischer Ausrüstung;

- öffentliche Einrichtungen, die unter die Plattform des nationalen Cybersicherheitsrahmens

TD-C19-i04: Effiziente, sichere und gemeinsame kritische digitale Infrastruktur  
Ziel dieser Investition ist es, die Resilienz kritischer digitaler Infrastrukturen zu erhöhen. 
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TD-C19-i05-RAM: Digitaler Wandel der öffentlichen Verwaltung Madeiras 
Ziel dieser Investition ist es, digitale Technologien für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 
zur Verfügung zu stellen. 
Diese Investition besteht in der Digitalisierung öffentlicher Dienste

TD-C19-i06-RAA: Digitaler Wandel der öffentlichen Verwaltung auf den Azoren 
Ziel dieser Investition ist es, den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor zu unterstützen und den 
Verwaltungsaufwand zu verringern. 

TD-C19-i07: Öffentliche Verwaltung zur Schaffung öffentlicher Werte befähigt
Ziel dieser Investition ist es, die Kompetenzen der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung zu 
verbessern. 

Bereitstellung . 

Investition TD-C19-

Ziel dieser Investition ist eine datengesteuerte   Planung und Verwaltung Städten und Gebieten. 
Die Investition 
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S. 3. Beschreibung der Reformen und Investitionen (Darlehen) 

Reform TD-C19-r41: (Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen: Harmonisierung und 
Konsolidierung des Präsenz- und Online-Zugangs  

Ziel dieser Reform ist es, den digitalen Wandel der öffentlichen Verwaltung zu vertiefen und neue 
Technologien zu nutzen, um das derzeitige Modell des öffentlichen Dienstes umzugestalten. 
Die Reform besteht darin, dass ein Rechtsakt in Kraft tritt, mit dem die Vorschriften für den Zugang 
zu öffentlichen Dienstleistungen persönlich und aus der Ferne (online, über eine App, telefonisch) 
harmonisiert und konsolidiert werden. 
Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. Juni 2024 abgeschlossen sein. 

Reform TD-C19-r42: Neues Bewertungssystem zur Stärkung und Verjüngung des Personals 
der öffentlichen Verwaltung

Ziel dieser Reform ist es, Talente für die öffentliche Verwaltung zu gewinnen und zu halten und ihre 
Belegschaft zu verjüngen. 
Diese Reform umfasst die Überarbeitung des Systems zur Leistungsbewertung in der öffentlichen 
Verwaltung (Integriertes System zur Steuerung und Bewertung der Leistung in der öffentlichen 
Verwaltung SIADAP), die Überarbeitung des Kompetenzprofils der öffentlichen Verwaltung und 
die Bereitstellung einer IT-Plattform des SIADAP. 
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U. KOMPONENTE 21: REPowerEU
Ziel des REPowerEU-Kapitels ist es, die Ambitionen Portugals in Bezug auf Energieunabhängigkeit 
und ökologischen Wandel vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Lage und der neuen Lage 
auf dem Energiemarkt zu unterstützen. 
Die Reformen und Investitionen im Rahmen von REPowerEU zielen darauf ab, die 
Energiesouveränität Portugals zu stärken und die Dekarbonisierung seiner Wirtschaft zu 
beschleunigen. Das Kapitel umfasst Reformen zur Straffung der Genehmigungsverfahren für 
erneuerbare Energien. Eine Investition besteht in der Entwicklung technischer Studien für die 
Nutzung von Offshore-Windenergie. Darüber hinaus geht Portugal die Herausforderung der 
Umschulung der Arbeitskräfte für den ökologischen Wandel mit einer Reform der grünen 
Kompetenzen an, mit der ein umfassendes Berufsbildungsangebot für die Entwicklung grüner 
Kompetenzen geschaffen werden soll. 
Das Kapitel umfasst auch Investitionen zur Bekämpfung der Energiearmut durch Investitionen zur 
Steigerung der Energieeffizienz von Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden sowie Reformen zur 
Einrichtung einer nationalen Beobachtungsstelle für Energiearmut und zur Entwicklung eines 
Modells zentraler Anlaufstellen, um die Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung von 
Energieeffizienzmaßnahmen zu unterstützen. 
Portugal erhöht auch seine Resilienz, indem es strategische Investitionen zur Unterstützung der 
Herstellung von Netto-Null-Technologien tätigt, bestehende Investitionen in emissionsfreien Verkehr 
ausweitet und Speicherkapazitäten aufbaut, um die Flexibilität des Energiesystems zu erhöhen und 
gleichzeitig erneuerbare Energien zu fördern. Mehrere neue Investitionen in den emissionsfreien 
Verkehr sind geplant und verteilen sich auf das ganze Land, einschließlich des Baus einer 

Mehrere Maßnahmen werden eine grenzüberschreitende Dimension aufweisen, die größtenteils durch 
Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz entwickelt wird. 
Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlung an Portugal bei, seine 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern (länderspezifische Empfehlung 4 2022 und 
2023) und Investitionen auf die CO2-arme Energiewende (länderspezifische Empfehlung 3 von 2019) 
sowie auf eine saubere und effiziente Energieerzeugung und -nutzung (länderspezifische Empfehlung 
3 von 2020) zu konzentrieren. Er umfasst insbesondere Maßnahmen zur Beschleunigung des 
Einsatzes erneuerbarer Energien, zur Vereinfachung der Genehmigungsverfahren, zur 
Dekarbonisierung des Verkehrssektors, zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, zur 
Modernisierung der Stromübertragungs- und -verteilernetze, zur Erhöhung der Stromspeicherung und 
zur Förderung des Erwerbs grüner Kompetenzen, die für den ökologischen Wandel erforderlich sind.
Es wird davon ausgegangen, dass keine Maßnahme in dieser Komponente die Umweltziele im Sinne 
von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich beeinträchtigt, wobei die Beschreibung der 
Maßnahmen und der Risikominderungsschritte, die im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit 
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U.1. Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung

Investition RP-C21-i01 Ausgeweitete Maßnahme: Dekarbonisierung der Industrie
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Investition TC-C11-i01 (Dekarbonisierung der Industrie) im 
Rahmen der Komponente 11. 
Diese Maßnahme besteht in der finanziellen Unterstützung von Unternehmen für 
Dekarbonisierungsprojekte.  

Investition RP-C21-i02 Ausgeweitete Maßnahme: Energieeffizienz von Wohngebäuden
Ziel der Maßnahme ist die Ausweitung der Maßnahme TC-C13-i01: (Energieeffizienz in 
Wohngebäuden) im Rahmen der Komponente 13.  

 Investition RP-C21-i04-RAM Energieeffizienz in Gebäuden der öffentlichen oder regionalen 
Verwaltung auf Madeira 

Ziel dieser Investition ist die Steigerung der Energieeffizienz auf Madeira.  

Diese Investition umfasst Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden der 
öffentlichen oder regionalen Verwaltung.

 Reform RP-C21-r43: Nationale Beobachtungsstelle für Energiearmut 

Ziel dieser Reform ist die der Energiearmut.  

Die Reform besteht aus dem  Nationalen 
Beobachtungsstelle für Energiearmut (ONPE) und eines 
Finanzierungsinstruments für Energieeffizienzmaßnahmen im Wohngebäudesektor 

.  

 Reform RP-C21-r44: Zentrale Anlaufstellen für Energieeffizienz für die Bürgerinnen und 
Bürger (Bürgerenergieräume) 

Ziel dieser Reform ist es, die Bürgerinnen und Bürger bei der Vorbereitung und Nutzung von 
Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu unterstützen  und die 
Energiekompetenz zu verbessern. 

. 

Investition RP-C21-i05 Unterstützung der grünen Industrie

Ziel dieser Investition ist es, die Produktionskapazität von Technologien für erneuerbare Energien, 
Dekarbonisierung und Energieeffizienz zu erhöhen.
Die Investition besteht in der Unterstützung einzelner Unternehmen oder Projekte für industrielle 
Investitionen in die Herstellung von Technologien für die Klimawende.

Reform RP-C21-r45: Grüne Kompetenzen

Ziel dieser Reform ist es, eine Berufsausbildung für grüne Kompetenzen anzubieten.
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Die Reform umfasst Folgendes:
Das Programm für grüne Kompetenzen und Arbeitsplätze: ein Berufsbildungsprogramm im 

Energiebereich; 
Ausbildungszentrum für die Energiewende für die Bereitstellung von Schulungen in den 

Bereichen Energiewende und Klimaschutz.  

Reform RP-C21-r46: Rechtsrahmen für erneuerbaren Wasserstoff
Ziel dieser Reform ist es, die Förderung von erneuerbarem Wasserstoff im Rahmen einer 
umfassenderen Strategie für den Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft zu fördern. Diese 
Reform zielt auch darauf ab, die Voraussetzungen für die Dekarbonisierung des Erdgasnetzes zu 
schaffen und die Entwicklung der Wertschöpfungskette für erneuerbaren Wasserstoff zu unterstützen.
Die Reform besteht in der Überarbeitung des Rechtsrahmens für erneuerbare Gase. Der überarbeitete 
Rahmen 

a) die technischen Kriterien und operativen Aspekte für die Erzeugung von erneuerbarem 
Wasserstoff, die Zertifizierung, den Transport, die Vermeidung von Leckagen und 
gegebenenfalls für die Einspeisung in das Gasnetz sowie die Kriterien für die Einhaltung der 
maximal zulässigen Wasserstoffkonzentration im Gasnetz festzulegen;

b) Ziele für schwer zu dekarbonisierende Sektoren wie Industrie und Verkehr festzulegen, 
c) die Transparenz des Abrechnungssystems zu gewährleisten, 
d) Festlegung (vor der Zertifizierung) der für den Betrieb des Wasserstoffnetzes zuständigen 

Stelle, 
e) Festlegung von Methoden zur Steuerung der Wasserstoffeinspritzung, die auf der 

Wärmekapazität und der Gasqualität beruhen könnten (z. B. Brennwert, Wobbe-Index 
(Qualitätsindikator der Verbrennung) und Prozentsatz des Wasserstoffs im Gemisch).

Darüber hinaus wird im Amtsblatt Diário da República  ein Verwaltungs- oder Rechtsakt 
veröffentlicht, der in Kraft tritt und in dem festgelegt ist, dass nur Industrieanlagen, die die 
Anforderungen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und ihrer delegierten Rechtsakte 
(2018/2001/EU) erfüllen, als Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff gelten. In dem 
Rechtsakt wird auch das Verfahren festgelegt, das von Antragstellern für Genehmigungen zur 
Erzeugung von Gasen aus erneuerbaren Quellen einzuhalten ist, wonach Antragsteller eine Erklärung 
vorlegen müssen, in der sie sich verpflichten, die Anforderungen an die Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen gemäß der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und ihren delegierten Rechtsakten 
(2018/2001/EU) zu erfüllen und die erneuerbare Herkunft des erzeugten Wasserstoffs sicherzustellen.
Der genannte Verwaltungsakt oder Rechtsakt schreibt ferner vor, dass der Antragsteller vor Beginn 

der erneuerbaren Energie, die er im Produktionsprozess verbraucht, sowie die Informationen vorlegen 
muss, die erforderlich sind, um nachzuweisen, dass die in der Erklärung eingegangenen 
Verpflichtungen erfüllt wurden.
Die Umsetzung der Reform muss bis zum 30. Juni 2024 abgeschlossen sein. 
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Reform RP-C21-r47: Erste Auktion für den Aktionsplan für nachhaltiges Biomethan und 
Biomethan

Ziel dieser Reform ist es, die Erzeugung und den Verbrauch von nachhaltigem Biomethan zu fördern 
und zu steigern und die notwendigen Voraussetzungen für die Entwicklung einer 
Biomethanwirtschaft in Portugal zu schaffen.  
Die Reform umfasst die Einleitung der ersten Auktion für die zentrale Beschaffung von nachhaltigem 
Biomethan durch den Großhandelsmarktbetreiber des letzten Lagers (Wholesale Last Resort 
Marketer, CURg) im Einklang mit der Regierungsverordnung Nr. 15/2023 vom 4. Januar. Ziel der 
Auktion ist der Ankauf von 150 GWh/Jahr Biomethan zur Einspeisung in das nationale Gasnetz. Die 
Reform umfasst auch die Annahme des Aktionsplans für Biomethan, in dem eine Strategie für die 
Entwicklung von Biomethan in Portugal festgelegt wird. In dem Aktionsplan werden Maßnahmen 
zur Gewährleistung eines günstigen Rechtsrahmens in Verbindung mit einer Reihe öffentlicher 
Maßnahmen vorgeschlagen, die die Schaffung eines Binnenmarkts für Biomethan unterstützen, um 
sowohl die Erzeugung als auch den Verbrauch zu fördern.
Die Durchführung der Reform muss bis zum 31. März 2024 abgeschlossen sein.

Reform RP-C21-r48: Vereinfachung des Rechts- und Regelungsrahmens für Projekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien 

Ziel dieser Reform ist es, Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu  unterstützen, indem der 
Rechts- und Regelungsrahmen für die Genehmigung erneuerbarer Energien vereinfacht und 
diejenigen, die sich mit der Genehmigung und dem damit verbundenen digitalen Instrument befassen, 
geschult werden. 
Die Reform umfasst Folgendes:

Inkrafttreten des Rechtsakts zur Einrichtung der Taskforce für die Genehmigung von 
Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien 2030 (EMER 2030). 
Verordnung über kommunale Genehmigungen für Projekte im Bereich der erneuerbaren 
Energien und der Speicherung.

Zeitplans für die Zuweisung neuer 
Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien.

des Personals der öffentlichen Verwaltung in Bezug auf Genehmigungsverfahren 
für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energiespeicherung.

Investition RP-C21-i07 Technische Studien zum Offshore-Energiepotenzial 
Ziel dieser Investition ist es, Ausschreibungsverfahren und technische Studien für die Errichtung 
schwimmender Offshore-Windenergiekapazitäten zu erleichtern. 
Die Investition besteht aus technischen Studien .  

Investition RP-C21-i10-RAA: Anreizsystem für den Kauf und die Installation von Systemen 
zur Speicherung erneuerbarer Energie auf den Azoren 

Ziel dieser Investition ist es, die Energiewende auf den Azoren zu fördern.
Die Investition besteht in der Installation von Speicherkapazitäten.
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Investition RP-C21-i11-RAM Anreizsystem für die Erzeugung und Speicherung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen auf Madeira und Porto Santo 

Ziel dieser Investition ist es, die Energiewende in der Autonomen Region Madeira zu fördern.  
Die Investition besteht in der Installation von Photovoltaikanlagen oder Speichersystemen. 

Investition RP-C21-i12 Ausgeweitete Maßnahme: Dekarbonisierung des öffentlichen 
Verkehrs 

Ziel der Investition ist die Ausweitung von TC-C15-i05: (Dekarbonisierung des öffentlichen 
Verkehrs) im Rahmen der Komponente 15. 
Der ausgeweitete Teil der Maßnahme besteht darin, die Zahl der neuen emissionsfreien Busse, die im 
öffentlichen Verkehr eingesetzt werden, zu erhöhen. 

Investition RP-C21-i13-RAM Dekarbonisierung des Verkehrs 
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Dekarbonisierung des Verkehrs in der Autonomen Region Madeira 
zu fördern. 

Die Investition den Erwerb emissionsfreier Busse, die Errichtung von Ladepunkten für 
emissionsfreie Busse, eine Regelung für die Verschrottung von Fahrzeugen und eine Regelung für 
den Erwerb von Elektrofahrzeugen. 

Investition RP-C21-i16 Nasaré Funicular
Ziel dieser Investition ist es, den nachhaltigen öffentlichen Verkehr in Nazaré zu verbessern. 
Die Investition besteht in der Errichtung einer Standseilbahn. 

29
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V. KOMPONENTE 22: Audit und Kontrolle 

V.1. Beschreibung der Reform 

Reform RE-C22-r49: Modalitäten für die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans 
Ziel der Maßnahme ist es, die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans zu 
verbessern. Um eine wirksame Umsetzung angemessener Maßnahmen zur Betrugs- und 
Korruptionsbekämpfung zu gewährleisten, ändert Portugal die zwischen der Koordinierungsstelle 

- und Resilienzplans zuständigen Behörden 
unterzeichneten Verträge, um eine rechtliche Verpflichtung für die Durchführungsstellen 
aufzunehmen, innerhalb von drei Monaten nach der Änderung ihrer Verträge eine Bewertung des 
Betrugsrisikos durchzuführen und, wenn bei der Bewertung des Betrugsrisikos Risiken festgestellt 
werden, die durch die bestehenden Kontrollen nicht angegangen werden, einen Aktionsplan mit 
zusätzlichen Kontrollen zu entwickeln. Diese Verpflichtung wird im Verfahrenshandbuch der 
Koordinierungsstelle berücksichtigt. Die Koordinierungsstelle übermittelt ferner allen 
Durchführungsstellen förmlich technische Leitlinien, um sie bei der Durchführung der 
Betrugsrisikobewertung zu unterstützen. Darüber hinaus verbessert Portugal die Verfahren, um das 
Risiko einer Doppelfinanzierung zu verringern oder zu mindern, indem es im Einklang mit dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung wirksame systematische Gegenkontrollen der 
Anträge auf potenzielle Finanzierung im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität sowie zwischen 
der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen Unionsprogrammen einführt. Die 
Koordinierungsstelle legt ein Dokument vor, in dem die vorgeschlagenen detaillierten 
Gegenkontrollen in Bezug auf Doppelfinanzierungen beschrieben werden, um zu bestätigen, dass 
angemessene Verfahren zur Vermeidung von Doppelfinanzierungen vorhanden sind. 
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2. Geschätzte Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans 

Die geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans Portugals belaufen sich auf 
21 905 333 169 EUR. 
Die geschätzten Gesamtkosten des REPowerEU-Kapitels belaufen sich auf 808 551 368 EUR. 
Insbesondere belaufen sich die geschätzten Gesamtkosten der in Artikel 21c Absatz 3 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) 2023/435 genannten Maßnahmen auf 0 EUR, während sich die Kosten der 
anderen Maßnahmen im REPowerEU-Kapitel auf 808 551 368 EUR belaufen. 
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ABSCHNITT 2: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
1. Finanziellen Beitrag  

Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt strukturiert: 

1.1. Erste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

1.29 Zu-C01-i05-
RAM M 

Einführung des Klassifizierungssystems, des 
Funktionsprofils und des Nutzermeldesystems für 
Madeiras regionales Modell integrierter kontinuierlicher 
Pflegedienste 

1.4 Zu-C01-r02 M 

Inkrafttreten des neuen Gesetzesdekrets über psychische 
Gesundheit, in dem die Grundsätze für die Organisation 
von Dienstleistungen im Bereich der psychischen 
Gesundheit festgelegt werden 

2.13 Zu-C02-i04-RAA T Im öffentlichen Wohnungsbestand der Autonomen 
Region Azoren errichtete Gebäude

2.14 Zu-C02-i04-RAA T 
Interventionen in Bezug auf den öffentlichen 
Wohnungsbestand der Autonomen Region Azoren 
Renovierung 

2.19 Zu C02-r04 M 
Inkrafttreten des Gesetzesdekrets zur Genehmigung des 
Rechtsrahmens für den nationalen Plan für dringenden 
und vorübergehenden Wohnraum 

3.17 Zu C03-i05 M 

3.20 Zu C03-r08 M Annahme der Nationalen Strategie zur Bekämpfung der 
Armut 

3.21 Zu-C03-r06 M Annahme der nationalen Strategie für die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen 2021-2025 

3.22 Zu C03-r05 M 
Inkrafttreten der vereinfachten Regelung für die 
Installation von Sozialausrüstung

3.23 Zu C03-r07 M 
Genehmigung von Aktionsplänen für benachteiligte 
Gemeinschaften in den Metropolregionen Lissabon und 
Porto 

5.1 Zu C05-r09 M 
Aktualisierung der Leitlinien für die Strategie für 
technologische und unternehmerische Innovation für 
Portugal 2030 

5.11 Zu-C05-i03 M Ausschreibungsverfahren für Forschungs- und 
Innovationsprojekte 

5.15 Zu-C05-i04-RAA M 
Annahme einer Verordnung über das 
Rekapitalisierungsinstrument für Unternehmen auf den 
Azoren 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%203;Code:M;Nr:3&comp=M%7C3%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=74506&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%203;Code:M;Nr:3&comp=M%7C3%7C


Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

5.16 Zu-C05-i04-RAA M 
Annahme der Investitionspolitik für das 
Rekapitalisierungsinstrument für Unternehmen auf den 
Azoren 

5.2 Zu C05-r11 T Ausweitung des Netzes anerkannter kollaborativer 
Laboratorien 

5.3 Zu C05-r11 M 
Inkrafttreten der neuen rechtlichen Regelung für 
Technologie- und Innovationszentren 

5.4 Zu C05-r12 M Annahme der Innovationsagenda für die Landwirtschaft

6.13 Zu C06-r15 M 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung besonderer 
Auswahlverfahren für die Zulassung zur 
Hochschulbildung 

6.14 Zu C06-r15 M 
Inkrafttreten des neuen Rechtsrahmens für die 
Zusammenarbeit von Hochschuleinrichtungen mit 
öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen

7.13 Zu-C07-i05-RAA M Unterzeichnung des Vertrags für zwei Straßenprojekte

7.4 Zu C07-i01 M 
Auswahl von Business Reception Areas für Maßnahmen 
zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung 

7.6 Zu C07-i02 M Unterzeichnung des Vertrags für ein Straßenprojekt

8.17 Zu C08-r19 M 
Rechtsrahmen für den obligatorischen Besitz 
landwirtschaftlicher Flächen in forstwirtschaftlichen 
Gebieten 

8.19 Zu C08-r21 M 
Gesetz über die Einrichtung eines integrierten 
Managementsystems für Brände im ländlichen Raum 
(SGIFR) 

10.1 TC-C10-r23 M 

Inkrafttreten der Überarbeitung der Gesetze des 
Meeresministeriums zur Stärkung der 
Finanzierungskapazität für die Meereswirtschaft und 
Innovation durch den Blauen Fonds 

11.1 TC-C11-i01 M Erste Ausschreibung für Projekte zur Dekarbonisierung 
der Industrie 

12.1 TC-C12-i01 M 
Unterzeichnung des Protokolls von 2021 zum 

12.5 TC-C12-r25 M 
Inkrafttreten des neuen allgemeinen 
Abfallbewirtschaftungssystems 

14.1 TC-C14-r29 M 
Inkrafttreten der Verordnung über das nationale 
Gasfernleitungsnetz und der Verordnung über das 
nationale Gasverteilernetz 

16.13 TD-C16-i03 T Digitale Innovationszentren (Digital Innovation Hubs, 
DIH) 

17.6 TD-C17-r32 M 

Inkrafttreten des neuen Musters für 
Verwaltungsverträge im Rahmen des neuen Systems 
von Anreizen/Sanktionen für die Verwaltung 
staatseigener Unternehmen 

19.22 TD-C19-r34 M 
Inkrafttreten des Rechtsrahmens für den digitalen 
Wandel der öffentlichen Verwaltung 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

19.24 TD-C19-r36 M Einrichtung des Nationalen Verwaltungsinstituts I.P. 

20.2 TD-C20-i01 M 
Unterzeichnung von Verträgen über den Kauf 
individueller Computer für Schüler und Lehrer

Ratenzahlungsbetrag 636 139 080 EUR

1.2. Zweite Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

1.13 Zu-C01-i02  M  

Inkrafttreten der Bedingungen für die Bezugnahme auf 
Notfallepisoden, die in Notdiensten von 
Krankenhäusern in weißer, blauer oder grüner Farbe für 
andere Arten von Gesundheitsdienstleistungen, 
einschließlich Dienstleistungen der medizinischen 
Grundversorgung, überprüft werden

1.20 Zu-C01-r03  M  
Inkrafttreten der Verordnung über die Zuweisung 
finanzieller Unterstützung durch die regionalen 
Gesundheitsbehörden

1.6 Zu-C01-i01  M  Inkrafttreten des neuen Musters für 
Verwaltungsverträge

3.24 Zu C03-i01  M  

Unterzeichnung von Vereinbarungen zwischen den 
Gemeinden Lissabon/Porto und den lokalen technischen 
Einheiten, in denen der Umfang der zu unterstützenden 
Maßnahmen festgelegt ist.

3.3 Zu-C03-i06  M  
Vergabe von Aufträgen zur Unterstützung von 
Fördereinrichtungen für die Schaffung und den Ausbau 
des Netzes sozialer Einrichtungen/sozialer Lösungen.

4.1 Zu C04-i01 M  Technische Spezifikationen für das Netz kultureller 
Einrichtungen 

5.18 Zu-C05-i05-RAA M  Veröffentlichung des Programms für Innovation und 
Digitalisierung in der Landwirtschaft auf den Azoren

8.14 Zu C08-i02  T  
Schaffung regionaler und subregionaler Strukturen der 
Nationalen Behörde für Katastrophen- und 
Krisenmanagement (ANEPC) 

8.15 Zu C08-i03  M  Veröffentlichung des Erstberichts des Instituts für 
Naturschutz und Forsten, I.P. 

8.4 Zu C08-i05  M  Auf dem Weg zu einer BUPi-2.0-Plattform 

8.7 Zu C08-i05  M  Veröffentlichung des Vertrags über die Strukturierung 
des primären Brennstoffmanagementnetzes (RPFGC) 

12.2 TC-C12-i01  M  Genehmigung der von den Konsortien vorgelegten 
Projekte zur Entwicklung neuer Bioökonomie-
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

Produkte, -Technologien und -Prozesse in der Textil-
und Bekleidungs-, Schuh- und Naturharzbranche 

15.10 TC-C15-i04  M 
Unterzeichnung des Vertrags über den Bau einer Bus-
Schnellverkehrsstrecke zwischen Praça do Império und 
Praça Albuquerque Mouzinho in Porto

16.1 TD-C16-r31  M 

Inkrafttreten der Überprüfung der im nationalen 
Qualifikationskatalog enthaltenen Schulungsinhalte in 
Bezug auf Module im Bereich der digitalen 
Kompetenzen und die Rechtsvorschriften oder 
Regelungen für die Erstellung digitaler Signaturen und 
Siegel 

16.2 TD-C16-i01  M Start der digitalen Akademie Portugal und der 

17.15 TD-C17-i02  M 

Abschluss der Umsetzung des Vorabausfüllens der 
Erklärung nach Muster 1 der kommunalen Grundsteuer 
(IMI) auf der Grundlage der der Steuer- und 
Zollbehörde zur Verfügung stehenden Daten

19.11 TD-C19-i04  T Sicheres Mobilkommunikationssystem für 
Regierungsbedienstete 

Ratenzahlungsbetrag 1 967 365 517 EUR

1.3.Dritte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

1.3 Zu-C01-r01  T 
Abschluss des Prozesses der Dezentralisierung der 
Zuständigkeiten im Gesundheitsbereich in den 
Gemeinden 

1.8 Zu-C01-r03  T 
Einrichtung neuer Zentren für integrierte 
Verantwortung in den Krankenhäusern des nationalen 
Gesundheitsdienstes 

1.24 Zu-C01-i03  M 

Entwicklung von Sensibilisierungs- und 

Demenzerkrankungen 

1.32 Zu-C01-i06  T Aufrüstung lokaler IT-Netze 

1.33 Zu-C01-i06  T Implementierung von Funktionen für 
Telegesundheitsdienste und Telemonitoring 

2.1 Zu-C02-i01  T 
Unterstützungsprogramm für den Zugang zu Wohnraum 
 Kooperations- oder Finanzierungsvereinbarungen 

unterzeichnet 

2.4 Zu-C02-i02  T Nationaler Zuschuss für Notunterkünfte und 
Notunterkünfte Unterzeichnung der 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

Finanzierungsvereinbarungen für Notunterkünfte und 
Übergangsunterkünfte

3.11 Re-C03-i03-RAM T LIFE-Pläne für die Integration von Obdachlosen

4.6 Zu C04-i02  M 

5.5 Zu C05-i01.01  T 
Abschluss von Verträgen zur Entwicklung neuer 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen in relevanten 
strategischen Bereichen (Innovationsagenden) 

5.7 Zu C05-i01.02  T 

Abschluss von Verträgen zur Entwicklung neuer 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen in 
strategischen Bereichen, die für die CO2-arme 
Wirtschaft, die Widerstandsfähigkeit und die 
Anpassung an den Klimawandel von Bedeutung sind 

5.9 Zu C05-i02  T Abgeschlossene Verträge mit Schnittstellen, 
einschließlich Collaborative Laboratories  Colabs 

6.15 Zu C06-r16  M Inkrafttreten des Gesetzes über reglementierte Berufe

7.1 Zu C07-i00  T Öffentlich zugängliche Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge 

7.7 Zu C07-i02  M Unterzeichnung des Vertrags für zwei Straßenprojekte

8.18 Zu C08-r20  M System zur Überwachung der Bodenbedeckung 
(SMOS) 

12.6 TC-C12-r25  M Inkrafttreten der überarbeiteten nationalen Strategie für 
ein umweltgerechtes öffentliches Beschaffungswesen

15.12 TC-C15-i05  M 
Unterzeichnung eines Vertrags über den Kauf sauberer 
Busse im Rahmen des Programms zur Dekarbonisierung 
des öffentlichen Verkehrs

16.7 TD-C16-i02  T Für das nationale Netz von Prüfbetten ausgewählte 
Prüfbetten

17.1 TD-C17-r32  T 

Abschluss der Konzeption und Umsetzung neuer 
Beschaffungsmodelle für das nationale zentrale System 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge, wie im 
Strategieplan 2020-2023 der Einrichtung für 
gemeinsame Dienste der öffentlichen Verwaltung 
vorgesehen 

17.2 TD-C17-r32  M Inkrafttreten der dem staatlichen Rechnungswesen 
zugrunde liegenden Rechtsvorschriften 

17.3 TD-C17-r32  M 
Fertigstellung und Genehmigung des Modells für die 
Überwachung der Haushaltsausführung und der 
finanziellen Ausführung des Gesamtstaats

17.7 TD-C17-r32  M 
Inkrafttreten des neuen Modells für die Analyse und 
Offenlegung der Finanzlage und Leistung staatseigener 
Unternehmen 

19.1 TD-C19-i01  T 
Öffentliche Dienste, die auf vereinfachte und kohärente 
Weise über verschiedene Kanäle zur Verfügung stehen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

19.4 TD-C19-i02  T 
Öffentliche Dienste, die über die elektronische Identität 
sicher zugänglich sind und dem Grundsatz der 
einmaligen Erfassung entsprechen 

20.3 TD-C20-i01  T Computer für den individuellen Gebrauch durch Schüler 
und Lehrer 

20.10 TD-C20-i02-
RAA  T Offene Online-Kurse für Lehrkräfte und Eltern in der 

ARA 

20.14 
TD-C20-i03-

RAM  T 
Digitale Handbücher für Schülerinnen und Schüler des 
zweiten und dritten Zyklus sowie für Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe

22.1 Zu C22-r49 M 

Änderung der Finanzierungsverträge zwischen dem 
EMFP und den Durchführungsstellen zwecks 
Aufnahme der Verpflichtung zur Durchführung einer 
Bewertung des Betrugsrisikos 

22.2 Zu C22-r49 M Einführung von Gegenkontrollen in Bezug auf 
Doppelfinanzierung 

Ratenzahlungsbetrag 2 010 220 573 EUR

1.4.Vierte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

1.1 Zu-C01-r01 M Inkrafttreten von Rechtsakten im Bereich der 
medizinischen Grundversorgung 

1.5 Zu-C01-r02 M 

Inkrafttreten des neuen Gesetzes über psychische 
Gesundheit, in dem die Grundsätze in Bezug auf die 
Rechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
festgelegt und eine obligatorische 
Krankenhausbehandlung oder Behandlung geregelt 
werden 

1.12 Zu-C01-r03 M Inkrafttreten der neuen umfassenden Arbeitsregelung 
im Nationalen Gesundheitsdienst 

5.39 Zu-C05-i09 T 

Abschluss von Verträgen zur Entwicklung neuer 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen in 
relevanten strategischen Bereichen 
(Innovationsagenden). 

5.41 Zu-C05-i10 T 

Abschluss von Verträgen zur Entwicklung neuer 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen in 
strategischen Bereichen, die für die CO2-arme 
Wirtschaft, die Widerstandsfähigkeit und die 
Anpassung an den Klimawandel von Bedeutung sind. 

6.16 Zu C06-r17 M Inkrafttreten des Gesetzes zur Regulierung der 
Plattformarbeit 
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8.10 Zu C08-i04 T Lieferung von Fahrzeugen, Maschinen und Ausrüstung

17.22 TD-C17-r40 M Inkrafttreten eines Rechtsakts zur Änderung des 
Rechtsrahmens für ausgewählte Steuervergünstigungen

18.1 TD-C18-r33 M Einrichtung spezialisierter Kammern an den obersten 
Verwaltungs- und Finanzgerichten 

18.2 TD-C18-r33 M 
Inkrafttreten einer rechtlichen Regelung zur Förderung 
der außergerichtlichen und außergerichtlichen 
Streitbeilegung 

Ratenzahlungsbetrag 937 165 319 EUR

1.5.Fünfte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

1.2 Zu-C01-r01 T 

Gewährung des Zugangs zum 
Risikoschichtungsinstrument zur Unterstützung der 
klinischen Governance in den Funktionseinheiten von 
Gruppen von Gesundheitszentren 

1.41 Zu-C01-i10 M 
Genehmigung des Berichts zur Ermittlung des Bedarfs 
des NHS an schwerer medizinischer Ausrüstung

2.2 Zu-C02-i01 T 
Förderprogramm für den Zugang zu Wohnraum 
gekaufte, gebaute (hohe Energieeffizienz) oder sanierte 
Wohnungen für Haushalte

2.6 Zu-C02-i02  T 
Nationaler Zuschuss für Notunterkünfte und 
Notunterkünfte Unterkünfte mit begonnenen oder 
gekauften Arbeiten  

2.16 Zu-C02-i04-RAA T 
Interventionen in Bezug auf den öffentlichen 
Wohnungsbestand der Autonomen Region Azoren 
Renovierung 

4.7 Zu C04-i02 T 
Unterzeichnung von Verträgen über die Sanierung und 
Erhaltung von Gebäuden des Kulturerbes und 
nationalen Theatern 

4.9 Zu C04-i01 M Technologische Modernisierung von ANIM National 
Archive of Moving Images 

6.3 Zu C06-i01 T 
Renovierte, gebaute oder mit erworbener Ausrüstung 
ausgestattete Ausbildungsstätten

7.14 Zu-C07-i05-RAA T Unterzeichnung des Vertrags für acht Straßenprojekte

8.5 Zu C08-i02 T Schulung zu BUPi 

8.12 Zu C08-i04 T Einbau von Zwei-Polarisations-Radargeräten
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

10.8 
TC-C10-i04-

RAA M 
Beginn des öffentlichen Bauauftrags für das technische 
Zentrum MARTEC 

11.2 TC-C11-i01 M Unterzeichnung der Verträge über die Gewährung 
finanzieller Unterstützung

12.7 TC-C12-r39 M Inkrafttreten der harmonisierten Festlegung von 
Kriterien für die Öko-Modulation 

12.8 TC-C12-r39 M 
Anreizsystem für die Verwertung (Einlage- und 
Erstattungssystem) von Einwegkunststoffflaschen, 
Eisenmetallen und Aluminium 

15.4 TC-C15-i02 M Unterzeichnung des Vertrags über den Ausbau des 
Netzes Porto Metro 

15.13 TC-C15-i05 T 
Erwerb neuer emissionsfreier (elektrischer oder 
wasserstoffbetriebener) Busse für den öffentlichen 
Verkehr 

15.14 TC-C15-r30 M 
Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Verbesserung 
der Bedingungen für den Zugang zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

16.14 TD-C16-i03 M 
Einrichtung von Diensten für die Übermittlung digitaler 
Rechnungen und Cybersicherheits-, Datenschutz-, 
Nutzbarkeits- und Nachhaltigkeitszertifizierungen 

16.16 TD-C16-i04 T Auswahl von Industrie 4.0-Projekten 

17.21 TD-C17-i02 M Abschluss der Vorbefüllung bestimmter Vorgänge, die 
der Stempelsteuer unterliegen 

17.23 TD-C17-r40 M 
Inkrafttreten des Rechtsakts zur Einrichtung der 
ständigen technischen Einheit für Steuerpolitik Unidade 
Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) 

18.5 TD-C18-i01 M Modernisiertes IT-System für strafrechtliche 
Ermittlungen 

19.19 TD-C19-i07 T Praktikumsprogramm für Hochschulabsolventen

19.20 TD-C19-i07 T IT-Ausrüstung für Bedienstete der öffentlichen 
Verwaltung 

19.23 TD-C19-r35 M Inkrafttreten des Legislativpakets zur Umstrukturierung 
der öffentlichen Verwaltung

21.7 RP-C21-r43 M 
Inkrafttreten der Rechtsvorschriften zur Einrichtung der 
nationalen Beobachtungsstelle für Energiearmut 
(ONPE) 

21.9 RP-C21-r44 M Unterzeichnung des Protokolls über die 
Zusammenarbeit 

21.16 RP-C21-r46 M Inkrafttreten eines Verwaltungs- oder Rechtsakts über 
erneuerbaren Wasserstoff 

21.18 RP-C21-r47 M 
Einleitung der ersten Auktion für die zentrale 
Beschaffung von nachhaltigem Biomethan 

21.20 RP-C21-r48 M Einrichtung der EMER 2030 

21.21 RP-C21-r48 M 
Inkrafttreten der Verordnung über kommunale 
Genehmigungen für Projekte im Bereich der 
erneuerbaren Energien und der Speicherung 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

Ratenzahlungsbetrag 1 877 616 715 EUR

1.6.Sechste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

1.7 Zu-C01-r03 M 
Inkrafttreten des neuen Management-
Rechnungslegungsplans des Nationalen 
Gesundheitsdienstes 

1.9 Zu-C01-r03 T 
Einrichtung neuer Zentren für integrierte Verantwortung 
in den Krankenhäusern des nationalen 
Gesundheitsdienstes 

1.11 Zu-C01-r03 M Inkrafttreten des Aktionsplans zur Stärkung der zentralen 
Beschaffungsmechanismen für Arzneimittel

1.22 Zu-C01-i02 T 
Stärkung der Reaktionsfähigkeit der nationalen Netze für 
integrierte kontinuierliche Pflege und Palliativpflege in 
der häuslichen Pflege

1.28 Zu-C01-i05-
RAM T Einrichtung kommunaler Teams für psychische 

Gesundheit im regionalen Gesundheitsdienst Madeiras

3.6 Zu C03-i02 T Wohnungen mit verbesserter Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen 

3.25 Zu-C03-i06 M 
Veröffentlichung eines Monitoring-Berichts der 
Metropolregionen Porto und Lissabon über die in jedem 
der 12 Interventionsbereiche ergriffenen Maßnahmen.

5.33 Zu-C05-i07-
RAM M 

Unterzeichnung der Durchführungsvereinbarung 
(Protokoll) zwischen der Banco Português de Fomento, 
dem Instituto de Desenvolvimento Empresarial und 
ausgewählten Finanzintermediären

8.2 Zu C08-i01 T 
Veröffentlichung der integrierten 
Landschaftsmanagementmaßnahmen (OIGP) im Diário 
da Republica  

8.21 Zu C08-i05 M 
Entwicklung einer Sensibilisierungskampagne zur 
Verhinderung riskanten Verhaltens 

10.13 TC-C10-i06-
RAM M Unterzeichnung des Vertrags für ein Mehrzweck-

Forschungsschiff 

13.1 TC-C13-i01 T 
Verbesserung der Energieeffizienz privater 
Wohngebäude

14.5 TC-C14-i02-
RAM T Zusätzliche installierte Stromerzeugungskapazität aus 

Wasserkraft 

14.12 
TC-C14-i03-

RAA T 
Zusätzliche Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen in Corvo 

15.15 TC-C15-i06 M Unterzeichnung des Vertrags über elektronische 
Signalsysteme 

www.parlament.gv.at



Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

16.6 TD-C16-i02 T Unterstützung des nationalen Netzes von Prüfbetten

17.9 TD-C17-i01 M Abschluss der Umsetzung des staatlichen 
Rechnungswesens 

18.3 TD-C18-r33 M Inkrafttreten des überarbeiteten Rechtsrahmens für 
Insolvenz und Sanierung 

18.6 TD-C18-i01 M 

19.12 TD-C19-i04 M Abschluss der Modernisierung kritischer digitaler 
Infrastrukturen  

20.6 TD-C20-i01 T Neue Projektionsausrüstung installiert

21.12 RP-C21-i05 M Unterzeichnung der Bedingungen für die Genehmigung 
der Durchführung von Industrieprojekten

21.17 RP-C21-r46 M Inkrafttreten des Rechtsrahmens für erneuerbare Gase

21.19 RP-C21-r47 M Annahme des Aktionsplans für Biomethan

21.22 RP-C21-r48 T Schulung des an der Genehmigung von Projekten im 
Bereich erneuerbare Energien beteiligten Personals

21.26 RP-C21-i07 M 
Unterzeichnung des Vertrags/der Verträge für technische 
Offshore-Studien 

21.35 RP-C21-i12 M 
Unterzeichnung der Bedingungen für die Abnahme des 
Kaufs sauberer Busse im Rahmen des Programms zur 
Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs

Ratenzahlungsbetrag 967 013 198 EUR

1.7.Siebte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

1.10 Zu-C01-r03 T Anstieg der Zahl der Patienten, die aus dem häuslichen 
Krankenhausaufenthalt entlassen werden 

1.37 Zu-C01-i08-RAA M Telemedizin im regionalen Gesundheitsdienst der 
Azoren 

1.42 Zu-C01-i10 T Erwerb schwerer medizinischer Ausrüstung

2.5 Zu-C02-i02 T 

Nationaler Zuschuss für Notunterkünfte und 
Notunterkünfte 
Unterzeichnung von Finanzierungsvereinbarungen für 
Not- und Übergangsunterkünfte

3.2 Zu C03-i01 T Einrichtung von Teams für soziale Maßnahmen (Radar 
Social) 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

3.18 Zu C03-i05 M Digitale Informationsressourcen für Menschen mit 
Behinderungen 

5.37 Zu C05-i08 M 
Notarielle Urkunde über die Gründung des Nationalen 
Zentrums für Hochleistungsrechnen (CNCA) und seine 
Satzung  

6.5 Zu C06-i02 M Unterstützung für unbefristete Verträge 

6.17 Zu C06-r18 M Veröffentlichung einer Norm für ein System zur 
Verwaltung des gleichen Entgelts. 

6.18 Zu C06-r18 M 
Anerkennung für Unternehmen mit einem geringen 
geschlechtsspezifischen Lohngefälle. 

6.24 Zu C06-i07 T Innovation und pädagogische Modernisierung in der 
Hochschulbildung 

7.2 Zu C07-i00 T Öffentlich zugängliche Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge 

8.13 Zu C08-i05 T Ausbildung, Ausrüstung und Fahrzeuge für ANEPC, 
GNR und Feuerwehren 

10.15 TC-C10-i06-
RAM 

T Lieferung eines autonomen unbemannten Fahrzeugs 

14.4 TC-C14-i02-
RAM M Bau und Integration von Synchronkompensatoren

14.6 
TC-C14-i02-

RAM T 
Modernisierte installierte Stromerzeugungskapazität 
aus Wasserkraft 

17.5 TD-C17-r32 M 

Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Einbeziehung 
von Ausgabenüberprüfungen in das reguläre 
Haushaltsverfahren, einschließlich der Ex-post-
Bewertung von Effizienzeinsparungen 

17.10 TD-C17-i01 M Neue Funktionen der IT-Lösung zur Unterstützung der 
Aufstellung des Staatshaushalts 

17.12 TD-C17-i01 T Informationssysteme des nationalen zentralen Systems 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge

19.25 TD-C19-i01 M 
Unterzeichnung von Protokollen oder 
Annahmebedingungen für die Einrichtung neuer 
Bürgerläden und Bürgerräume

19.28 TD-C19-i05-
RAM M Funktionsprototyp  

20.5 TD-C20-i01 T Laboratorien für digitale Bildung

20.7 TD-C20-i01 M Befähigung der Schulleitung

20.15 
TD-C20-i03-

RAM T Anbindung der Schulen an die ARM 

21.10 RP-C21-r44 T Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau

21.14 RP-C21-r45 M Programm für grüne Kompetenzen und Arbeitsplätze

21.42 RP-C21-i16 M Vertragsunterzeichnung 

Ratenzahlungsbetrag 1 208 992 815 EUR
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1.8.Achte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

1.34 Zu-C01-i06 M  von IT-Modulen 

1.35 Zu-C01-i07-RAM T 
Neue EDV-Ausrüstung für den regionalen 
Gesundheitsdienst Madeiras 

1.36 Zu-C01-i08-RAA Verbesserter Zugang zum Nutzerportal des regionalen 
Gesundheitsdienstes der Azoren 

1.38 Zu-C01-i09 

1.39 Zu-C01-i09 M 

3.15 Zu-C03-i04-RAA 

5.20 Zu-C05-i05-RAA T 
Vorhaben zur Umstrukturierung von Unternehmen im 
Verarbeitungs- oder Vermarktungssektor und zur 
Umstrukturierung landwirtschaftlicher Betriebe

5.53 Zu-C05-i15-RAA M Durchführungsabkommen

5.51 Zu C05-i14 M Durchführungsabkommen

6.7 Zu C06-i04 T Vereine Ciência Viva

6.9 Zu C06-i04 T 

6.10 Zu-C06-i05-RAA 

8.3 Zu C08-i01 T Projekte im Bereich Brennstoffmanagement 

9.1 Zu C09-i01 T Bau von Piezometern 

11.3 TC-C11-i01 T 

14.7 TC-C14-i02-
RAM T Installation von Batteriespeicherkapazitäten

15.11 TC-C15-i04 M Bau einer Bus-Schnellverkehrsstrecke zwischen Praça 
do Império und Praça Albuquerque Mouzinho in Porto 

16.3 TD-C16-i01 T Beschäftigung+Digitale Bildung 

16.4 TD-C16-i01 T Online-Kurse der Digitalen Akademie Portugal 

17.4 TD-C17-r32 M Inkrafttreten eines Rechtsakts über die 
Haushaltsplanung 

17.8 TD-C17-r32 T Haushalts- und Tätigkeitspläne staatseigener 
Unternehmen  

18.10 TD-C18-r33 M Satzung der Urkundsbeamten der Geschäftsstelle

19.27 TD-C19-i01 M Bürgerantrag
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

19.14 TD-C19-i04 M IT-Systeme von Sicherheitskräften und -diensten

19.16 
TD-C19-i05-

RAM T Digitale öffentliche Dienste im ARM

19.34 TD-C19-i08 M Portal für intelligente Gebiete

19.36 TD-C19-i08 M 

21.1 RP-C21-i01 T Finanzielle Unterstützung für Projekte zur 
Dekarbonisierung der Industrie 

21.8 RP-C21-r43 M 
Finanzierungsinstrument zur Bekämpfung der 
Energiearmut 

21.11 RP-C21-r44 M Espaços Cidadão Energia

21.15  RP-C21-r45 M Ausbildungszentrum für die Energiewende

Ratenzahlungsbetrag 941 378 890 EUR

1.9.Neunte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

3.12 Zu-C03-i04-RAA T 

3.14 Zu-C03-i04-RAA T für das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social  

3.16 Zu-C03-i04-RAA M Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Kindern 
und Jugendlichen zu Sozial- und Bildungsdiensten

3.19 Zu C03-i05 M Callcenter für portugiesische Gebärdensprache

4.3 Zu C04-i01  M Digitalisierung von Dokumenten  

5.10 Zu C05-i02 T 
Unternehmen mit Vereinbarungen oder Rechnungen für 
Dienstleistungen, die von Schnittstellenunternehmen 
erbracht werden 

5.12 Zu-C05-i03 T 
Innovations- und Forschungsprojekte mit Schwerpunkt 
auf den ökologischen oder digitalen Aspekten der 
Innovationsagenda für die Landwirtschaft 2030 

5.34 
Zu-C05-i07-

RAM T Darlehensbürgschaften

5.35 Zu C05-i08 M 
Dienste 

5.54 Zu-C05-i15-RAA T 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

6.4 Zu C06-i01 T 
Renovierte, gebaute oder mit erworbener Ausrüstung 
ausgestattete Ausbildungsstätten

6.6 Zu C06-i03 T Teilnahme an Kursen  

6.11 Zu-C06-i05-RAA T Renovierung oder Ausstattung von Schulen in der 
Autonomen Region Azoren 

6.12 Zu C06-r14 M System zur Antizipation des Qualifikationsbedarfs 
(SANQ) und Berufsbildungsangebot 

8.1 Zu C08-i01 T Genehmigung der Landschaftsplanungs- und -
bewirtschaftungsprogramme (PRGP)  

8.20 Zu C08-i01 M 

8.8 Zu C08-i03 T Dienstbarkeitsbereich 

9.13 Re-C09-i03-
RAM T Bau, Modernisierung oder Installation von 

Wasserinfrastruktur 

12.3 TC-C12-i01 M Produkte und Pilotverfahren 

12.9 TC-C12-r39 M 
Rücknahmesystem für Elektro- und Elektronik-
Altgeräte

12.10 TC-C12-i02 M Kapazität für Abfall, Wiederverwendung, Recycling und 
Verwertung  

16.20 TD-C16-i06-
RAM 

T 

17.11 TD-C17-i01 M Funktionen der IT-Lösung, die die Aufstellung des 
Staatshaushalts unterstützt

17.16 TD-C17-i02 M Informationssysteme für die Steuer- und Zollbehörde 

17.18 TD-C17-i03 T Funktionen für die Website 

17.20 TD-C17-i03 T Intelligente Überwachungsmodelle

18.4 TD-C18-r33 M 
Inkrafttreten eines Rechtsakts über die Beseitigung von 
Hindernissen für die Erteilung von 
Umweltgenehmigungen 

18.7 TD-C18-i01 M Informationssystem für die elektronische Bearbeitung 
von Verfahren 

18.8 TD-C18-i01 M Lieferung von Hard- oder Software 

18.9 TD-C18-i01 M Plattformen für gemeinsame Unterstützungsdienste, 
Statistiken, Informationsmanagement und offene Daten

19.2 TD-C19-i01 T Öffentliche Dienste, die über verschiedene Kanäle zur 
Verfügung stehen

19.3 TD-C19-i01 M 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

19.6 TD-C19-i02 M Territoriale Informationsinfrastruktur 

19.7 TD-C19-i03 T Kompetenzzentren 

19.9 TD-C19-i03 T Nationaler Rahmen für die Cybersicherheit

19.17 TD-C19-i05-
RAM M IT-Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung

19.18 TD-C19-i06-
RAA M Digitalisierung der regionalen öffentlichen Verwaltung 

der ARA 

19.21 TD-C19-i07 T 

20.12 TD-C20-i02-
RAA T Digitale Ausrüstung und digitale Handbücher

20.16 TD-C20-i03-
RAM T 

20.17 
TD-C20-i03-

RAM T Schulung in digitalen Kompetenzen  

20.18 TD-C20-i03-
RAM 

M 

21.2 RP-C21-i02 T Energieeffiziente Geräte für Wohngebäude

21.32 RP-C21-i10-
RAA 

T Installation von Speicherkapazitäten

21.33 RP-C21-i11-
RAM T Installation von Photovoltaikanlagen oder 

Speicherkapazität 

Ratenzahlungsbetrag 2 111 907 988 EUR

1.10. Zehnte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

1.17 Zu-C01-i01 M 

1.18 Zu-C01-i01 T 

1.21 Zu-C01-i02 T 

1.25 Zu-C01-i03 M Netzwerk für psychische 
Gesundheitsfürsorge

1.26 Zu-C01-i04 M  Ealthcare  und -
Ausrüstung 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

1.30 Zu-C01-i05-RAM M 

1.43 Zu-C01-i10 T Kauf von medizinischer Ausrüstung

1.44 Zu-C01-i11-RAA M 
Bau, Ausrüstung und Fahrzeuge für den 
regionalen Gesundheitsdienst auf den 
Azoren 

2.3 Zu-C02-i01 T Förderprogramm für den Zugang zu 
Wohnraum 

2.7 Zu-C02-i02 T Notunterkünfte und Notunterkünfte

2.11 Zu-C02-i03-RAM T Öffentlich geförderter Wohnraum in der 
Autonomen Region Madeira 

2.30 Zu-C02-i07-RAA T Zugewiesene Parzellen 

2.17 Zu-C02-i04-RAA T 

3.1 Zu C03-i01 T E Elektrofahrzeuge 

3.4 Zu C03-i01 T 
Programm zur Neuqualifizierung und 
Erweiterung des Netzes sozialer 
Einrichtungen und Dienste  

3.7 Zu C03-i02 T Wohnungen und Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge 

3.8 Zu C03-i02 T (PIVP) 

3.10 Re-C03-i03-RAM T 

3.13 Zu-C03-i04-RAA T für 
Menschen mit Behinderungen  

3.26 Zu-C03-i06 T soziale Maßnahmen

3.28 Re-03-i07-RAA T Neue oder renovierte Plätze in Pflegeheimen

3.30 Zu C03-r38 M Einmalige Sozialleistung 

4.4 Zu C04-i01 T Ausrüstung für die Kultureinrichtungen 

4.8 Zu C04-i02 T Ausführung von Arbeiten für Kulturstätten 

5.6 Zu C05-i01.01 T Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

5.19 Zu-C05-i05-RAA T 

5.38 Zu C05-i08 M 

der Infrastruktur und des 
Rechenzentrums für das nationale 
Rechenzentrum, 

des Supercomputers Mare 
Nostrum 5 und großes Sprachmodell (LLM) 
auf Portugiesisch 

5.50 Zu C05-i13 T Erwerb von Ausrüstung oder Werkzeugen 
für Forschungseinheiten

5.52 Zu C05-i14 T 

Mit den Endbegünstigten und dem 
Ministerium unterzeichnete rechtliche 
Vereinbarungen haben die Investition 
abgeschlossen 

6.23 Zu C06-i07 T 

7.3 Zu C07-i00 T Öffentlich zugängliche Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge 

7.8 Zu C07-i02 T Gebaute oder renovierte Straßen 

7.15 Zu-C07-i05-RAA T Gebaute oder renovierte Straßen

8.9 Zu C08-i03 T 

8.11 Zu C08-i04 T 

8.22 Zu C08-i05 T Erwerb von Ausrüstung für die 
Waldbewirtschaftung 

9.2 Zu C09-i01 T Eingriffe in das Wassernetz (SM1) 

9.3 Zu C09-i01 M Modernisierung der Landfläche (SM2)

9.4 Zu C09-i01 T 
(SM4)

9.15 Zu C09-i01 M Bau eines Wasseranschlusses 

9.14 Zu-C09-i05 T Errichtung einer Photovoltaik-
Stromkapazität am Alqueva-Stausee
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

10.3 TC-C10-i01 M Blue Hub Hub Hubs und Blue Hub School

10.4 TC-C10-i02 T Genehmigung der Abschlussberichte  

10.9 TC-C10-i04-RAA M  Lieferung eines Forschungsschiffes 

10.10 TC-C10-i04-RAA M  Bau eines Forschungs- und 
Entwicklungszentrums (MARTEC) 

10.12 TC-C10-i05-RAA M Erwerb von Ausrüstung zur Unterstützung 
der Fischereitätigkeit 

10.14 TC-C10-i06-RAM M Bau eines Forschungsschiffes und Lieferung 
von Fahrzeugen 

13.3 TC-C13-i01 T 

13.5 TC-C13-i02 T 

13.8 TC-C13-i03 T Energetische Sanierung von 
Dienstleistungsgebäuden

14.9 TC-C14-i02-RAM M Installation intelligenter Zähler 

14.15 TC-C14-i02-RAM M 
Modernisierung des Wasserkraftwerks 
Socorridos 

14.16 M Durchführungsvereinbarung oder 
Rechtsakt(e) 

14.17 T 

14.11 TC-C14-i03-RAA T Installation geothermischer 
Produktionskapazitäten

14.14 TC-C14-i03-RAA T Installation von Photovoltaikanlagen 

15.16 TC-C15-i06 T Eisenbahnstrecken mit elektronischen 
Signalsystemen  

16.8 TD-C16-i02 T 

16.9 TD-C16-i02 T Nachbarschaften für den digitalen Handel

16.10 TD-C16-i02 T 

16.11 TD-C16-i02 T Digitalisierungsprogramme 

16.15 TD-C16-i03 T Auszahlung von 20 000 000 EUR an digitale 
Innovationszentren  

16.17 TD-C16-i04 T 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme 
(Reform oder Investition) Etappenziel/Zielwert Namen 

16.18 TD-C16-i05-RAA T und Wandel von Unternehmen auf den 

17.25 TD-C17-r40 M Inkrafttreten des Rechtsakts/der Rechtsakte 
über Steuervergünstigungen

19.26 TD-C19-i01 T Bürgerläden und Bürgerräume

19.8 TD-C19-i03 T Erwerb kryptografischer Ausrüstung

19.13 TD-C19-i04 T Kritische digitale Infrastrukturen 

19.15 TD-C19-i04 M IT-Netzmanagementzentrum der Regierung  

19.35 TD-C19-i08 M 

Intelligente Gebiete: Urban Management 
Platforms, Digital Twins and Public Policy 
Dashboard (Plattform für städtisches 
Management, digitale Zwillinge und 
Dashboard für öffentliche Politik)

20.8 TD-C20-i01 T Digitale Bildungsressourcen 

21.6 RP-21-i04-RAM T 
Energetische Sanierung von Gebäuden der 
öffentlichen 

21.13 RP-C21-i05 T Mindestens 5 Industrieprojekte im Bereich 
Technologien für die Klimawende

21.44 RP-C21-r48 M Schulungen zur Genehmigung von Projekten 
im Bereich der erneuerbaren Energien

21.23 RP-C21-r48 M Zeitplan für die Zuweisung neuer 
Kapazitäten für erneuerbare Energien

21.27 RP-C21-i07 M Veröffentlichung technischer Studien für 
Offshore-Windenergie 

21.34 RP-C21-i11-RAM T Installation von Kapazitäten zur Erzeugung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 

21.36 RP-C21-i12 T Lieferung emissionsfreier Busse  

21.37 RP-C21-i13-RAM T 
Lieferung emissionsfreier Busse, 
Verschrottung von Fahrzeugen und Kauf 
von Elektrofahrzeugen 

21.43 RP-C21-i16 M Bau einer Standseilbahn 

RP-C21-i18 

Ratenzahlungsbetrag 3 667 313 866 EUR

www.parlament.gv.at



2. Darlehen  
Die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt strukturiert: 

2.1.Erste Tranche (Unterstützung in Form eines Darlehens):

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

5.23 Zu C05-r10 M 
Inkrafttreten der Verordnung zur Festlegung der 
Tätigkeiten und der Satzung der Banco Português de 
Fomento (BPF) 

5.27 Zu-C05-i06 M Inkrafttreten eines Gesetzesdekrets zur Regelung der 
Kapitalisierungsmaßnahme der BPF 

5.28 Zu-C05-i06 M Entwicklung der Anlagepolitik (Kapitalisierung) und 
Annahme durch den Fahrzeugmanager 

Ratenzahlungsbetrag 700 000 000 EUR

2.2.Zweite Tranche (Unterstützung in Form eines Darlehens): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

5.30 Zu-C05-i06 M 
Mitteilung an die Europäische Kommission über die 
erfolgreiche Durchführung der Säulenbewertung für die 
BPF

5.31 Zu-C05-i06 M 
Vermögenstransfer in Höhe von 250 000 000 EUR von 
der portugiesischen Regierung an die BPF und 
Annahme der Investitionspolitik für die BPF

Ratenzahlungsbetrag 125 000 000 EUR  

2.3.Dritte Tranche (Unterstützung in Form eines Darlehens): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

2.20 Zu-C02-i05 T 

Erschwinglicher öffentlicher Wohnungsbestand 
Wohnungen mit Arbeitsaufnahme (mit hoher 
Energieeffizienz gebaut oder mit verbesserter 
Energieeffizienz saniert) 

2.25 Zu-C02-i06 T 
Studentenunterkünfte zu erschwinglichen Kosten 
Anzahl der Studentenunterkünfte mit Ausschreibungen

5.24 Zu C05-r13 M Inkrafttreten der Überarbeitung des Rechtsrahmens für 
Organismen für gemeinsame Anlagen
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

5.25 Zu C05-r13 M Inkrafttreten der Überarbeitung des Wertpapiergesetzes

7.9 Zu C07-i03  M Erste Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen

Ratenzahlungsbetrag 379 431 726 EUR

2.4.Vierte Tranche (Darlehensunterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

5.44 Zu-C05-i11  T 

Abschluss von Verträgen zur Entwicklung neuer 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen in 
relevanten strategischen Bereichen 
(Innovationsagenden). 

7.11 Zu C07-i04 M Unterzeichnung des Vertrags für 10 Straßenprojekte

Ratenzahlungsbetrag 235 337 423 EUR  

2.5.Fünfte Tranche (Darlehensförderung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

5.26 Zu C05-r13 M Entwicklung der Kapitalmärkte Inkrafttreten der 
Rechtsvorschriften 

5.43 Zu-C05-i06 T 

Bereitstellung eines Gesamtbetrags von 
650 000 000 EUR durch das Kapitalisierungsinstrument 
an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die in 
Portugal niedergelassen und/oder tätig sind, in Form 
von Beteiligungskapital oder beteiligungsähnlicher 
Unterstützung im Einklang mit seiner Investitionspolitik

5.46 Zu C05-i12 T 

Abschluss von Verträgen zur Entwicklung neuer 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen in 
strategischen Bereichen, die für die CO2-arme 
Wirtschaft, die Widerstandsfähigkeit und die 
Anpassung an den Klimawandel von Bedeutung sind.

10.17 TC-C10-i07 M 
Veröffentlichung einer Ausschreibung für die 
Dekarbonisierung von Schiffen 

Ratenzahlungsbetrag 1 313 054 513 EUR
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2.6.Sechste Tranche (Darlehensunterstützung): 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

6.28 Zu C06-i09 T Unterzeichnung der Bedingungen für die Finanzierung 
des Baus und der Renovierung öffentlicher Schulen

19.30 TD-C19-r41 M Inkrafttreten des Rechtsakts über den Zugang zu 
öffentlichen Dienstleistungen

19.31 TD-C19-r42 M Inkrafttreten des Rechtsakts zur Überarbeitung des 
SIADAP 

19.32 TD-C19-r42 M Inkrafttreten des Rechtsakts zur Überarbeitung des 
Kompetenzprofils der öffentlichen Verwaltung

Ratenzahlungsbetrag 509 920 104 EUR

2.7.Achte Tranche (Darlehensunterstützung):

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

5.48 Zu C05-i16 M 
Unterzeichnung der Beitragsvereinbarung 
zwischen der portugiesischen Regierung und der 
Europäischen Kommission

19.33 TD-C19-r42 M SIADAP-Plattform 

Ratenzahlungsbetrag 302 504 066 EUR 

2.8. Neunte Tranche (Darlehensunterstützung):

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

5.29 Zu-C05-i06 T 

5.49 Zu C05-i16 T 
Vom InvestEU-Investitionsausschuss genehmigte 
Finanzierungen oder Investitionen. 

7.10 Zu C07-i03 T Gebaute oder renovierte Straßen
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

Ratenzahlungsbetrag 488 671 912 EUR

2.9. Zehnte Tranche (Darlehensunterstützung):

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/Zielwert Namen 

2.24 Zu-C02-i05 M  Erschwinglicher öffentlicher Wohnraum 

2.28 Zu-C02-i06 T Unterbringung von Studierenden zu erschwinglichen 
Kosten  

5.32 Zu-C05-i06 M Die Anlagepolitik 

5.45 Zu-C05-i11 T Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen 

6.29 Zu C06-i09 M  Gebaute oder renovierte Schulen oder Erwerb von 
Ausrüstung für Schulen

7.5 Zu C07-i06  T 
Interventionen in ausgewählten Empfangsbereichen für 
Unternehmen  

10.18 TC-C10-i07 M  

15.6 TC-C15-i08 T Ausführung der Mittel 

Ratenzahlungsbetrag 1 526 299 465 EUR
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ABSCHNITT 3: ZUSÄTZLICHE MODALITÄTEN
1. Modalitäten für die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und 

Resilienzplans 
Die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Portugals erfolgt gemäß 
den folgenden Modalitäten: 
Mit dem Gesetzesdekret Nr. 29-B/2021, geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 61/2023 vom 
24. Juli, wird ein vierstufiges Governance-Modell eingeführt: 

a) Eine interministerielle Kommission unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten, die für 
die strategische und politische Koordinierung und die allgemeine politische Steuerung 
zuständig ist; 

b) Eine nationale Überwachungskommission, die sich aus Vertretern der verschiedenen 
Sozial- und Wirtschaftspartner und wichtigen Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft 
zusammensetzt und in der eine unabhängige Person den Vorsitz führt, um die 
Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans und seine Ergebnisse zu überwachen, 
seine ordnungsgemäße Verbreitung bei Bürgern, Unternehmen und anderen 
Organisationen zu fördern, alle Fragen zu prüfen, die seine Leistung betreffen, und 
Empfehlungen auszusprechen;  

c) Die mit der Entschließung Nr. 46-B/2021 des Ministerrats eingerichtete 
Verwaltungsstruktur Estrutura de Missao Recuperar Portugal

Verwendung der Mischung aus EU-Mitteln überwacht, das Risiko von 
Doppelfinanzierungen kontrolliert und die Kohärenz mit anderen Initiativen 
sicherstellt) und dem Finanzministerium für die Umsetzung des Aufbau- und 
Resilienzplans zuständig.

d) Der Prüfungs- und Kontrollausschuss (CAC) unter dem Vorsitz der Generalinspektion 
für Finanzen (IGF) ist für die Prüfungs- und Kontrolltätigkeiten zuständig.

Portugal hat die institutionellen Akteure eingerichtet, die für die Umsetzung der einzelnen 
Reformen und Investitionen auf Komponentenebene zuständig sind. Die zuständigen 
Ministerien oder Akteure, die an der Durchführung der einzelnen Reformen und Investitionen 
beteiligt sind, stehen in regelmäßigem Kontakt mit der Taskforce, die für die Koordinierung 
der Arbeit am Aufbau- und Resilienzplan, die Unterzeichnung von Verträgen mit direkten und 
zwischengeschalteten Begünstigten, die Überprüfung der Erreichung der Etappenziele und 
Zielwerte und die Übermittlung der Zahlungsanträge an die Europäische Kommission 
zuständig ist. 

2. Modalitäten für die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs der Kommission zu 
den zugrunde liegenden Daten 

-
Koordinierungsstelle für den portugiesischen Aufbau- und Resilienzplan und seine 
Umsetzung zusammen mit der Agentur für Entwicklung und Kohäsion und dem 
Finanzministerium für die Gesamtkoordinierung und Überwachung des Plans 
zuständig. Es dient insbesondere als Koordinierungsstelle für die Überwachung der 
Fortschritte bei den Etappenzielen und Zielwerten, für die Überwachung und 

www.parlament.gv.at



gegebenenfalls die Durchführung der Kontroll- und Prüfungsmaßnahmen sowie für 
die Bereitstellung der Berichterstattung und der Anträge auf Zahlungen. Sie koordiniert 
die Berichterstattung über Etappenziele und Zielwerte, relevante Indikatoren, aber auch 
qualitative Finanzinformationen und andere Daten, z. B. über Endempfänger. Die 
Datenkodierung erfolgt in einem zentralen IT-System. 

- Nach Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 legt Portugal der 
Kommission nach Erreichen der einschlägigen vereinbarten Etappenziele und 
Zielwerte in Abschnitt 2.1 dieses Anhangs einen ordnungsgemäß begründeten Antrag 
auf Zahlung des finanziellen Beitrags und gegebenenfalls des Darlehens vor. Portugal 
stellt sicher, dass die Kommission auf Anfrage uneingeschränkten Zugang zu den 
zugrunde liegenden einschlägigen Daten hat, die die ordnungsgemäße Begründung des 
Zahlungsantrags stützen, sowohl für die Bewertung des Zahlungsantrags gemäß Artikel 
24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/241 als auch für Prüfungs- und 
Kontrollzwecke.
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